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Suchergebnis

Name Bereich Information V.-Datum

Bundesministerium fir Gesundheit ~ Amtlicher Teil Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen 25.06.2021, 15:01:02
direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 (Co-
ronavirus-Testverordnung — TestV)
vom: 24.06.2021
Bundesministerium fir Gesundheit
BAnz AT 25.06.2021 V1
FNA: neu: 860-5-75; 860-5-75, 860-5-68

Bundesministerium fiir Gesundheit

Verordnung
zum Anspruch auf Testung
in Bezug auf einen direkten Erregernachweis
des Coronavirus SARS-CoV-2
(Coronavirus-Testverordnung - TestV)

Vom 24. Juni 2021
Das Bundesministerium fiir Gesundheit verordnet auf Grund

- des § 20i Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe b und Nummer 2, Satz 3, 9, 12, 13, 15 des Fiinften Buches Sozialgesetzbuch, dessen Absatz 3 Satz 3, 14 bis 17
zuletzt durch Artikel 2a Nummer 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2021 (BGBI. I S. 1174) geadndert worden ist, nach Anhdrung des Spitzenverbandes Bund der
Krankenkassen, der Kassenérztlichen Bundesvereinigung und des Verbands der Privaten Krankenversicherung und

- des § 24 Satz 3 Nummer 2, Satz 4 und 5 des Infektionsschutzgesetzes, der durch Artikel 1 Nummer 15 Buchstabe b des Gesetzes vom 18. November 2020
(BGBI. I S. 2397) neu gefasst worden ist:

Inhaltslibersicht

1 Anspruch

2 Testungen von Kontaktpersonen

3 Testungen von Personen nach Auftreten von Infektionen in Einrichtungen und Unternehmen
4 Testungen zur Verhiltung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2

4a Blirgertestung

Bestdtigende Diagnostik- und variantenspezifische PCR-Testung
5 Haufigkeit der Testungen

Leistungserbringung

7 Abrechnung der Leistungen

7a  Abrechnungspriifung

8 Verwaltungskostenersatz der Kassenarztlichen Vereinigungen
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Vergltung von Leistungen der Labordiagnostik mittels Nukleinsdaurenachweis (PCR und weitere Methoden der Nukleinsdure-
amplifikationstechnik) oder fiir eine variantenspezifische PCR-Testung

§ 10 Vergltung von Leistungen der Labordiagnostik mittels Antigen-Test

§11 Verglitung von Sachkosten fur PoC-Antigen-Tests und Antigen-Tests zur Eigenanwendung
§12 Vergltung von weiteren Leistungen

§13 Finanzierung von Testzentren

8§14 Verfahren fiir die Zahlung aus der Liquiditatsreserve des Gesundheitsfonds

§ 15 Verfahren fur die Finanzierung aus Bundesmitteln

8§16 Transparenz

§17 Labordiagnostik durch Tierdrzte

§18 Ubergangsvorschrift

8§19 Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

§1
Anspruch

(1) Versicherte haben nach MaBgabe der §§ 2 bis 5 und im Rahmen der Verfiigbarkeit von Testkapazitdten Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten
Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2. Der Anspruch nach Satz 1 umfasst
das Gesprach mit der zu testenden Person im Zusammenhang mit der Testung,
die Entnahme von Kérpermaterial,
die Diagnostik,

S EE

die Ergebnismitteilung, die Ausstellung eines Zeugnisses Uber das Vorliegen oder Nichtvorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 einschlieBlich
der Erstellung eines COVID-19-Genesenenzertifikats im Sinne des § 22 Absatz 6 des Infektionsschutzgesetzes oder eines COVID-19-Testzertifikats im Sinne des
§ 22 Absatz 7 des Infektionsschutzgesetzes. Der Anspruch auf Ausstellung eines COVID-19-Genesenenzertifikates setzt das Vorliegen eines Nachweises
hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in verkorperter oder digitaler Form voraus, wenn die zugrundeliegende
Testung durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsédurenachweis erfolgt ist und mindestens 28 Tage sowie maximal sechs Monate zurickliegt.

Zur Diagnostik kdnnen nach MaBgabe dieser Verordnung und der Teststrategie des Bundesministeriums fiir Gesundheit eine Labordiagnostik mittels
Nukleinsdurenachweis, eine variantenspezifische PCR-Testung oder eine Diagnostik durch Antigen-Test gehdéren. Zur Diagnostik durch Antigen-Test gehdren

1. eine Labordiagnostik mittels Antigen-Test,
2. ein Antigen-Test zur patientennahen Anwendung durch Dritte (PoC-Antigen-Test) oder
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Text ersetzt�
Text
[Alt]: "09.03.2021," 
[Neu]: "25.06.2021,"
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Text
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Text
[Alt]: "8. März" 
[Neu]: "24. Juni"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "7, 10, 11 und 12 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, der durch Artikel 4 Nummer 1 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) neu gefasst" 
[Neu]: "9, 12, 13, 15 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, dessen Absatz 3 Satz 3, 14 bis 17 zuletzt durch Artikel 2a Nummer 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2021 (BGBl. I S. 1174) geändert"

Text eingefügt�
Text
"§ 7a Abrechnungsprüfung"

Text eingefügt�
Text
"(PCR und weitere Methoden der Nukleinsäure amplifikationstechnik)"

Text eingefügt�
Text
"und Antigen-Tests zur Eigenanwendung"

Text eingefügt�
Text
"1. 2."

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "Ergebnismitteilung und" 
[Neu]: "Ergebnismitteilung,"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2. Zur Diagnostik nach Satz 2 können nach Maßgabe dieser Verordnung und der Teststrategie des Bundesministeriums für Gesundheit eine Labordiagnostik mittels Nuk leinsäurenachweis, eine variantenspezifische PCR-Testung oder eine Diagnostik durch Antigen-Test gehören. Zur Diagnostik durch Antigen-Test nach Satz 3 gehören eine Labordiagnostik mittels Antigen-Test oder ein Antigen-Test zur patientennahen Anwendung durch Dritte (PoC-Antigen-Test)." 
[Neu]: "einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 einschließlich der Erstellung eines COVID-19-Genesenenzertifikats im Sinne des § 22 Absatz 6 des Infektionsschutzgesetzes oder eines COVID-19-Testzertifikats im Sinne des § 22 Absatz 7 des Infektionsschutzgesetzes. Der Anspruch auf Ausstellung eines COVID-19-Genesenenzertifikates setzt das Vor liegen eines Nachweises hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in verkörperter oder digitaler Form voraus, wenn die zugrundeliegende Testung durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis erfolgt ist und mindestens 28 Tage sowie maximal sechs Monate zurückliegt. 3. 4. Zur Diagnostik können nach Maßgabe dieser Verordnung und der Teststrategie des Bundesministeriums für Gesundheit eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis, eine variantenspezifische PCR-Testung oder eine Diagnostik durch Antigen-Test gehören. Zur Diagnostik durch Antigen-Test gehören 1. 2. eine Labordiagnostik mittels Antigen-Test, ein Antigen-Test zur patientennahen Anwendung durch Dritte (PoC-Antigen-Test) oder"
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[Alt]: "1/6 https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suchergebnis?9" 
[Neu]: "1/7 https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suchergebnis?8"
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3. ein Antigen-Test zur Eigenanwendung, dessen Durchfiihrung von einem Leistungserbringer nach § 6 vor Ort tGiberwacht wird (Uberwachter Antigen-Test zur
Eigenanwendung).

Der Anspruch nach Satz 1 in Bezug auf eine Diagnostik mittels PoC-Antigen-Tests oder liberwachter Antigen-Tests zur Eigenanwendung beschrankt sich auf Antigen-
Tests, die die durch das Paul-Ehrlich-Institut in Abstimmung mit dem Robert Koch-Institut festgelegten Mindestkriterien fiir Antigen-Tests erfiillen. Das Bundesinstitut
fur Arzneimittel und Medizinprodukte verdéffentlicht auf seiner Internetseite unter www.bfarm.de/antigentests eine Marktibersicht dieser Tests und schreibt sie fort.

(2) Den Anspruch nach Absatz 1 haben auch Personen, die nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind.

(3) Ein Anspruch nach den Absétzen 1 und 2 besteht nicht, wenn die zu testende Person bereits einen Anspruch auf die in Absatz 1 genannten Leistungen hat oder
einen Anspruch auf Erstattung der Aufwendungen flr entsprechende Leistungen hétte. Dies gilt insbesondere fir Anspriiche auf Leistungen der ambulanten
Krankenbehandlung oder der Krankenhausbehandlung. Fiir die bestatigende Diagnostik mittels eines Nukleinsaurenachweises des Coronavirus SARS-CoV-2 nach
einem positiven Antigen-Test sowie fir eine variantenspezifische PCR-Testung nach § 4b besteht ein Anspruch nach den Absatzen 1 und 2.

§2
Testungen von Kontaktpersonen

(1) Wenn von einem behandelnden Arzt einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person oder vom o6ffentlichen Gesundheitsdienst asymptomatische
Kontaktpersonen nach Absatz 2 festgestellt werden, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person hatten, haben
diese Anspruch auf Testung. Der Anspruch nach Satz 1 besteht bis zu 21 Tage nach dem Kontakt zu einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person, wenn
die Testung zur Aufhebung der Absonderung erfolgt.

(2) Kontaktpersonen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sind:
1. Personen, die insbesondere in Gesprachssituationen mit einem Abstand von weniger als 1,5 Metern oder durch direkten Kontakt mit Kérperflissigkeiten engen
Kontakt zu einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person hatten,
2. Personen, die mit einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person in demselben Haushalt leben oder gelebt haben,

3. Personen, die durch die réumliche Nahe zu einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person mit hoher Wahrscheinlichkeit einer relevanten
Konzentration von Aerosolen auch bei groBerem Abstand ausgesetzt waren, insbesondere bei Feiern, beim gemeinsamen Singen oder beim Sporttreiben in
Innenrdumen,

4. Personen, die sich mit einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Perso%in relativ beengter Raumsituation oder schwer zu tberblickender
Kontaktsituation aufgehalten haben, insbesondere in Schulklassen, Kitagruppen, Kindertagespflegestellen, Hortgruppen, oder bei Gruppenveranstaltungen,

5. Personen, die durch die Corona-Warn-App des Robert Koch-Institutes eine Warnung mit der Statusanzeige erhéhtes Risiko erhalten haben,

6. Personen, die Kontakt zu einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person hatten,
a) die sie in ihrem Haushalt oder in dem Haushalt der mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person behandeln, betreuen oder pflegen oder behandelt,
betreut oder gepflegt haben oder

b) von der sie in ihrem Haushalt oder in dem Haushalt der mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person behandelt, betreut oder gepflegt werden oder
behandelt, betreut oder gepflegt wurden.
§3

Testungen von Personen nach Auftreten
von Infektionen in Einrichtungen und Unternehmen

(1) Wenn in oder von Einrichtungen oder Unternehmen nach Absatz 2 von diesen oder vom o&ffentlichen Gesundheitsdienst auBerhalb der regularen Versorgung in
den letzten 14 Tagen eine mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierte Person festgestellt wurde, haben asymptomatische Personen Anspruch auf Testung, wenn sie in
oder von betroffenen Teilen dieser Einrichtungen oder Unternehmen
1. behandelt, betreut, gepflegt werden oder untergebracht sind oder behandelt, betreut oder gepflegt wurden oder untergebracht waren,

2. tétig sind oder waren oder
3. sonst anwesend sind oder waren.

Der Anspruch nach Satz 1 besteht bis zu 21 Tage nach der Feststellung einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person, wenn die Testung zur Aufhebung
der Absonderung erfolgt.

(2) Einrichtungen oder Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sind
1. Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 10 und 12 des Infektionsschutzgesetzes, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen auch dann, wenn
dort keine den Krankenh&usern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt,
2. Einrichtungen und Unternehmen nach § 36 Absatz 1 Nummer 1 bis 6 und Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes,

3. Einrichtungen und Unternehmen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 11 oder § 36 Absatz 1 Nummer 7 einschlieBlich der in § 36 Absatz 1 Nummer 7 zweiter
Teilsatz des Infektionsschutzgesetzes genannten Einrichtungen und Unternehmen,

4. stationare Einrichtungen und ambulante Dienste der Eingliederungshilfe und
5. Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation gemaB § 51 Absatz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.

§4

Testungen zur Verhiitung
der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2

(1) Wenn es Einrichtungen oder Unternehmen nach Absatz 2 oder der 6ffentliche Gesundheitsdienst zur Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2
verlangen, haben asymptomatische Personen Anspruch auf Testung, wenn sie

in oder von Einrichtungen oder Unternehmen nach Absatz 2 Nummer 1 bis 6 behandelt, betreut, gepflegt oder untergebracht werden sollen,
2. in Einrichtungen oder Unternehmen nach Absatz 2 tatig werden sollen oder tatig sind,

3. in oder von Einrichtungen oder Unternehmen nach Absatz 2 Nummer 1 bis 4 und 6 gegenwartig behandelt, betreut, gepflegt werden oder untergebracht sind
oder in Einrichtungen oder Unternehmen nach Absatz 2 Nummer 1, 2 und 4 eine dort behandelte, betreute, gepflegte oder untergebrachte Person besuchen
wollen oder

4. in oder von stationaren Einrichtungen oder ambulanten Diensten der Eingliederungshilfe nach Absatz 2 Nummer 5 gegenwaértig behandelt, betreut, gepflegt
werden oder untergebracht sind oder wenn sie eine in einer stationédren Einrichtung nach Absatz 2 Nummer 5 behandelte, betreute, gepflegte oder
untergebrachte Person besuchen wollen.

Bei Personen nach Satz 1 Nummer 2 ist der Anspruch in Bezug auf die Diagnostik abweichend von § 1 Absatz 1 Satz 2 auf eine Diagnostik durch Antigen-Tests
beschrankt. Abweichend von § 1 Absatz 1 Satz 4 kann die Diagnostik auch mittels Antigen-Tests zur Eigenanwendung ohne Uberwachung erfolgen; in diesem Fall
darf abweichend von § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 kein Zeugnis Uber das Vorliegen oder Nichtvorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 und kein
COVID-19-Testzertifikat im Sinne des § 22 Absatz 7 des Infektionsschutzgesetzes ausgestellt werden. Die zustandigen Stellen des 6ffentlichen Gesundheitsdienstes
kénnen abweichend von Satz 2 unter Beriicksichtigung der Testkapazitaten und der epidemiologischen Lage vor Ort bei Einrichtungen nach Absatz 2 Nummer 1 bis 4
veranlassen, dass auch andere Testmethoden zur Anwendung kommen kdénnen. Bei Personen nach Satz 1 Nummer 3 und 4 ist der Anspruch abweichend von § 1
Absatz 1 Satz 3 auf eine Diagnostik durch PoC-Antigen-Tests oder durch Uberwachte Antigen-Tests zur Eigenanwendung beschrankt, die von den Einrichtungen oder
Unternehmen nach Absatz 2 Nummer 1 bis 6 im Rahmen eines einrichtungs- oder unternehmensbezogenen Testkonzepts selbst durchgefiihrt wird.

(2) Einrichtungen und Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sind
1. Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 5 des Infektionsschutzgesetzes, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen auch dann, wenn dort keine
den Krankenh&usern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt,
2. Einrichtungen nach § 36 Absatz 1 Nummer Z¢fies Infektionsschutzgesetzes,

3. Einrichtungen und Unternehmen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 11 oder § 36 Absatz 1 Nummer 7 einschlieBlich der in § 36 Absatz 1 Nummer 7 zweiter
Teilsatz des Infektionsschutzgesetzes genannten Einrichtungen und Unternehmen sowie ambulante Hospizdienste und Leistungserbringer der spezialisierten
ambulanten Palliativversorgung,

Q. Einrichtungen nach § 36 Absatz 1 Nummer 3 und 4 des Infektionsschutzgesetzes,
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Text ersetzt�
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5. stationdre Einrichtungen und ambulante Dienste der Eingliederungshilfe,
6.Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation gemaB § 51 Absatz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch,
7. Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 8 bis 10 und 12 des Infektionsschutzgesetzes.

8§ 4a
Biirgertestung

Asymptomatische Personen haben Anspruch auf Testung mittels PoC-Antigen-Tests nach § 1 Absatz 1 Satz 4 Nummer 2.

§ 4b
Bestdtigende Diagnostik- und variantenspezifische PCR-Testung

Nach einem positiven Antigen-Test oder einem positiven Pooling-Test mittels eines Nukleinsédurenachweises hat die getestete Person einen Anspruch auf eine
bestatigende Testung mittels eines Nukleinsaurenachweises des Coronavirus SARS-CoV-2. Dies gilt auch nach einem positiven Antigen-Test zur Eigenanwendung.
Nach einem positiven Nukleinsdurenachweis hat die getestete Person bei begriindetem Verdacht auf das Vorliegen einer Virusvariante einen Anspruch auf eine
variantenspezifische PCR-Testung.

§5
Haufigkeit der Testungen

(1) Testungen nach den §§ 2, 3 und 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 kénnen fir jeden Einzelfall einmal pro Person wiederholt werden. Blirgertestungen nach § 4a
kénnen im Rahmen der Verfugbarkeit von Testkapazitédten mindestens einmal pro Woche in Anspruch genommen werden. Die bestatigende Diagnostik und die
variantenspezifische PCR-Testung nach § 4b umfasst fiir jeden Einzelfall bis zu zwei Testungen.

(2) Testungen nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 4 kdnnen fur jeden Einzelfall mindestens einmal pro Woche durchgefiihrt werden. Dies gilt nicht flr die
Anwendung von Antigen-Tests, die von den Einrichtungen und Unternehmen nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 bis 6 im Rahmen eines einrichtungs- oder
unternehmensbezogenen Testkonzepts selbst durchgefiihrt werden.

§6
Leistungserbringung

(1) Zur Erbringung der Leistungen nach § 1 Absatz 1 sind berechtigt

die zustandigen Stellen des 6ffentlichen Gesundheitsdienstes und die von ihnen betriebenen Testzentren,
2. die von den Stellen nach Nummer 1 als weitere Leistungserbringer beauftragten Dritten und

3. Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Apotheken, medizinische Labore, Rettungs- und Hilfsorganisationen und die von den Kassenérztlichen Vereinigungen betriebenen
Testzentren.

(2) Als weitere Leistungserbringer im Sinne von'Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 kdnnen weitere Anbieter beauftragt werden, wenn sie

1. unter Einhaltung der infektionsschutzrechtlichen, medizinprodukterechtlichen und arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen eine ordnungsgemaBe Erbringung der
Leistungen nach § 1 Absatz 1 Satz 2 gewahrleisten,

2. die erforderliche Zuverlassigkeit aufweisen und
3. gegeniber der beauftragenden Stelle begriindete Angaben zur vorhandenen Testkapazitat machen.

Die Beauftragung muss fiir jeden Leistungserbringer gesondert erfolgen. Sie kann aufgehoben werden, wenn die Voraussetzungen nach Satz 1 Nummer 1 oder
Nummer 2 bei der Beauftragung nicht vorgelegen haben oder nachtraglich entfallen. Die zustandigen Stellen des 6ffentlichen Gesundheitsdienstes kénnen Auskinfte
bei weiteren Behorden einholen, soweit dies erforderlich ist, um zu priifen, ob die Voraussetzungen fiir die Beauftragung oder die Aufhebung der Beauftragung
vorliegen. Stellt ein beauftragter Leistungserbringer den Testbetrieb dauerhaft oder voriibergehend ein, nimmt er seine Tatigkeit nach ihrer Einstellung wieder auf
oder andern sich die der Mitteilung nach Satz 1 Nummer 3 zugrundeliegenden Tatsachen, hat er dies unverziiglich der zustandigen Stelle des 6ffentlichen
Gesundheitsdienstes anzuzeigen.

(3) Der Anspruch nach § 1 Absatz 1 Satz 1 auf Testungen durch Leistungserbringer nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 besteht nur, wenn

1. bei Testungen nach § 2 gegeniiber dem Leistungserbringer dargelegt wurde, dass die zu testende Person von einem behandelnden Arzt einer mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person oder vom o6ffentlichen Gesundheitsdienst als Kontaktperson festgestellt wurde oder dass die zu testende Person durch
die Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts eine Warnung mit der Statusanzeige erhéhtes Risiko erhalten hat,

2. bei Testungen nach § 3 gegeniliber dem Leistungserbringer dargelegt wurde, dass die zu testende Person den erforderlichen Bezug zu Einrichtungen oder
Unternehmen hat, in denen von diesen Einrichtungen oder Unternehmen oder vom 6ffentlichen Gesundheitsdienst eine mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
infizierte Person festgestellt wurde,

3. bei Testungen nach § 4 Absatz 1 gegeniliber dem Leistungserbringer dargelegt wurde, dass die betroffene Einrichtung, das betroffene Unternehmen oder der
offentliche Gesundheitsdienst die Testung verlangt hat,

4. bei Testungen nach § 4a gegeniliber dem Leistungserbringer ein amtlicher Lichtbildausweis zum Nachweis der Identitdt der getesteten Person vorgelegt wurde.

(4) Im Rahmen ihres einrichtungs- oder unternehmensbezogenen Testkonzepts sind die Einrichtungen und Unternehmen nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 bis 6
berechtigt, die folgende Gesamtanzahl von PoC-Antigen-Tests oder Antigentests zur Eigenanwendung je behandelter, betreuter, gepflegter oder untergebrachter
Person pro Monat in eigener Verantwortung zu beschaffen und zu nutzen:

1. Einrichtungen und Unternehmen nach § 4 Absatz 2 Nummer 1, 2, 4 bis 6 bis zu 30 PoC-Antigen-Tests oder Antigen-Tests zur Eigenanwendung und
2. Einrichtungen und Unternehmen nach § 4 Absatz 2 Nummer 3 bis zu 20 Antigen-Tests oder Antigen-Tests zur Eigenanwendung.

Abweichend von Satz 1 kdnnen Einrichtungen und Unternehmen der ambulanten Intensivpflege sowie Hospize bis zu 30 PoC-Antigen-Tests oder Antigen-Tests zur
Eigenanwendung je behandelter, betreuter, gepflegter oder untergebrachter Person pro Monat im Rahmen ihres einrichtungs- oder unternehmensbezogenen
Testkonzepts in eigener Verantwortung beschaffen und nutzen. Einrichtungen nach § 4 Absatz 2 Nummer 7 sind berechtigt, bis zu 10 PoC-Antigen-Tests 'oder
Antigen-Tests zur Eigenanwendung je in der Einrichtung tatiger Person pro Monat in eigener Verantwortung zu beschaffen und zu nutzen.

§7
Abrechnung der Leistungen

(1) Die nach § 6 AbsatQ berechtigten Leistungserbringer rechnen die von ihnen erbrachten Leistungen und die Sachkosten nach den §§ 9 bis 11 jeweils mit der
Kassenarztlichen Vereinigung ab, in deren Bezirk der Leistungserbringer tatig ist.

(2) Einrichtungen und Unternehmen nach § 4 Absatz Q‘echnen die Sachkosten fur die selbst beschafften Antigen-Tests nach § 11 jeweils mit der Kassenérztlichen
Vereinigung ab, in deren Bezirk die Einrichtun§/oder das Unternehmen tatig ist. Die Absdtze 4 und 5 gelten fiir die Abrechnung nach Satz 1 entsprechend.
Abweichend von den Satzen 1 und 2 sind die Sachkosten fir die selbst beschafften Antigen-Tests von Einrichtungen und Unternehmen nach § 6 Absatz 4 Satz 1, die
nach § 72 des Elften Buches Sozialgesetzbuch zugelassene Pflegeeinrichtungen oder die nach MaBgabe des gemaB § 45a Absatz 3 des Elften Buches
Sozialgesetzbuch erlassenen Landesrechts anerkannte Angebote zur Unterstitzung im Alltag sind, Uber eine Pflegekasse entsprechend der in § 150 Absatz 2 bis 5a
des Elften Buches Sozialgesetzbuch niedergelegten Verfahren abzurechnen. Die durch diese Verordnung anfallenden Kosten gelten fiir Einrichtungen und

QUnternehmen nach Satz 3 als infolge des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 anfallende, auBerordentliche Aufwendungen. Zahnarztpraxen und Rettungsdienste
rechnen die Sachkosten unter Angabe ihres bundeseinheitlichen Kennzeichens nach § 293 Absatz 1 des Flinften Buches Sozialgesetzbuch ab, soweit vergeben.

(3) AusschlieBlich die nach § 6 Absat@ Nummer 2 und 3 berechtigten Leistungserbringer sowie Einrichtungen und Unternehmen nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 und
5 rechnen die von ihnen erbrachten Leistungen nach § 12 jeweils mit der Kassenarztlichen Vereinigung ab, in deren Bezirk der Leistungserbringer, die Einrichtung
oder das Unternehmen tétig ist. Leistungen nach § 12 Absatz 1, 2, 5 und 6 im Zusammenhang mit der Testung von Personen nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2
und 3 durfen nicht abgerechnet werden; dies gilt nicht fir die Testung von Personen nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in Einrichtungen und Unternehmen nach § 4
Absatz 2 Nummer 4 und 5. Einrichtungen und Unternehmen nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 und 5 rechnen die Leistungen nach § 12 Absatz 3 getrennt von den
Sachkosten nach § 11 ab.
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Text eingefügt�
Text
"5. 6. Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation gemäß § 51 Absatz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, 7."

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "PoC-Antigen-Tests." 
[Neu]: "PoC-Antigen-Tests nach § 1 Absatz 1 Satz 4 Nummer 2."

Text eingefügt�
Text
"oder einem positiven Pooling-Test mittels eines Nukleinsäurenachweises"

Text eingefügt�
Text
"Dies gilt auch nach einem positiven Antigen-Test zur Eigenanwendung."

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "Testungen" 
[Neu]: "Bürgertestungen"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "PoC-Antigen-Tests," 
[Neu]: "Antigen-Tests,"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "oder" 
[Neu]: "und"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "4" 
[Neu]: "6"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "berechtigt:" 
[Neu]: "berechtigt"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "oder als Testzentrum beauftragten Dritten und Arztpraxen" 
[Neu]: "beauftragten Dritten und Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Apotheken, medizinische Labore, Rettungs-und Hilfsorganisationen"

Text eingefügt�
Text
"(2)"

Text eingefügt�
Text
"Absatz 1"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "Ärzte, Zahnärzte, ärztlich oder zahnärztlich geführte Einrichtungen, medizinische Labore, Apotheken, Rettungs-und Hilfsorganisationen und weitere Anbieter, die eine ordnungsgemäße Durchführung, insbesondere nach einer Schulung nach § 12 Absatz 4, garantieren, beauftragt werden. Der nach § 7 Absatz 7 Satz 1 festgelegte Vordruck ist zu verwenden. (2)" 
[Neu]: "weitere Anbieter beauftragt werden, wenn sie 1. 2. 3. unter Einhaltung der infektionsschutzrechtlichen, medizinprodukterechtlichen und arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen eine ordnungsgemäße Erbringung der Leistungen nach § 1 Absatz 1 Satz 2 gewährleisten, die erforderliche Zuverlässigkeit aufweisen und gegenüber der beauftragenden Stelle begründete Angaben zur vorhandenen Testkapazität machen. Die Beauftragung muss für jeden Leistungserbringer gesondert erfolgen. Sie kann aufgehoben werden, wenn die Voraussetzungen nach Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 bei der Beauftragung nicht vorgelegen haben oder nachträglich entfallen. Die zuständigen Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes können Auskünfte bei weiteren Behörden einholen, soweit dies erforderlich ist, um zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Beauftragung oder die Aufhebung der Beauftragung vorliegen. Stellt ein beauftragter Leistungserbringer den Testbetrieb dauerhaft oder vorübergehend ein, nimmt er seine Tätigkeit nach ihrer Einstellung wieder auf oder ändern sich die der Mitteilung nach Satz 1 Nummer 3 zugrundeliegenden Tatsachen, hat er dies unverzüglich der zuständigen Stelle des öffentlichen Gesundheitsdienstes anzuzeigen. (3)"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "hat und" 
[Neu]: "hat,"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "dargelegt wurde, dass die zu testende Person ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland hat. (3) Im Rahmen ihres einrichtungs-oder unternehmensbezogenen Testkonzepts sind die Einrichtungen und Unternehmen nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 bis 4" 
[Neu]: "ein amtlicher Lichtbildausweis zum Nachweis der Identität der getesteten Person vorgelegt wurde. (4) Im Rahmen ihres einrichtungs-oder unternehmensbezogenen Testkonzepts sind die Einrichtungen und Unternehmen nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 bis 6"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "Anzahl" 
[Neu]: "Gesamtanzahl"

Text eingefügt�
Text
"oder Antigentests zur Eigenanwendung"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "oder" 
[Neu]: "und"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "1 und 2 und stationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 bis zu 30 PoC-Antigen-Tests und Einrichtungen oder Unternehmen nach § 4 Absatz 2 Nummer 3 und ambulante Dienste der Eingliederungshilfe nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 bis zu 20 PoC Antigen-Tests. Abweichend von Satz 1 können Einrichtungen und Unternehmen der ambulanten Intensivpflege sowie Hospize bis zu 30 PoC-Antigen-Tests je behandelter, betreuter, gepflegter oder untergebrachter" 
[Neu]: "1, 2, 4 bis 6 bis zu 30 PoC-Antigen-Tests oder Antigen-Tests zur Eigenanwendung und Einrichtungen und Unternehmen nach § 4 Absatz 2 Nummer 3 bis zu 20 Antigen-Tests oder Antigen-Tests zur Eigenanwendung. Abweichend von Satz 1 können Einrichtungen und Unternehmen der ambulanten Intensivpflege sowie Hospize bis zu 30 PoC-Antigen-Tests oder Antigen-Tests zur Eigenanwendung je behandelter, betreuter, gepflegter oder unter gebrachter"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "5" 
[Neu]: "7"

Text eingefügt�
Text
"oder Antigen-Tests zur Eigenanwendung"

Text gelöscht�
Text
"1 Satz"

Text eingefügt�
Text
"jeweils"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "seinen Sitz hat. (2) Einrichtungen oder" 
[Neu]: "tätig ist. (2) Einrichtungen und"

Text gelöscht�
Text
"Nummer 1 bis 5"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "PoC-Antigen-Tests" 
[Neu]: "Antigen-Tests"

Text eingefügt�
Text
"jeweils"

Text gelöscht�
Text
"ihren"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "seinen Sitz hat." 
[Neu]: "tätig ist."

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "PoC-Antigen-Tests" 
[Neu]: "Antigen-Tests"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "3" 
[Neu]: "4"

Text gelöscht�
Text
"Für die Abrechnung von Sach kosten für PoC-Antigen-Tests können Sammelabrechnungen verwendet werden."

Text gelöscht�
Text
"1 Satz"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "Leistungserbringer, die Obdachlosenunterkünfte und die stationären Einrichtungen und ambulanten Dienste der Eingliederungshilfe nach § 4 Absatz 2 Nummer 4" 
[Neu]: "Leistungserbringer sowie Einrichtungen und Unternehmen nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 und 5"

Text eingefügt�
Text
"jeweils"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "die Obdachlosenunterkunft oder die stationäre Einrichtung oder der ambulante Dienst der Eingliederungshilfe nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 ihren oder seinen Sitz hat. Leistungen nach § 12 Absatz 1, 2 und 5" 
[Neu]: "die Einrichtung oder das Unternehmen tätig ist. Leistungen nach § 12 Absatz 1, 2, 5 und 6"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "in Obdach losenunterkünften oder in stationären Einrichtungen und ambulanten Diensten der Eingliederungshilfe nach § 4 Absatz 2 Nummer 4. Die Obdachlosenunterkünfte, die stationären Einrichtungen und ambulanten Dienste der Eingliederungshilfe nach § 4 Absatz 2 Nummer 4" 
[Neu]: "in Einrichtungen und Unternehmen nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 und 5. Einrichtungen und Unternehmen nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 und 5"

Text eingefügt�
Text
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(4) Die nach § 6 AbsatQ berechtigten Leistungserbringer sind verpflichtet, dig von der Kassenérztlichen Bundesvereinigung nach Absatz 6 Nummer 1 festgelegten
Angaben in den Abrechnungsunterlagen auftragsbezogen zu dokumentieren undgfnonatlich spatestens bis zum Ende des dritten auf den Abrechnungszeitraum
folgenden Monats an die Kassenérztlichen Vereinigungen zu ibermitteln. Die zu ubermittelnden Angaben dirfen keinen Bezug zu der getesteten Person aufweisen.
Vertragsarztliche Leistungserbringer kdnnen fir die Abrechnung von Leistungen nach den §§ 11 und 12 den Abrechnungsweg Uber den Datensatz KVDT nutzen. Die
erforderlichen Angaben sind elektronisch zu tGbermitteln. Vertragsérztliche Leistungserbringer, die den Abrechnungsweg liber den Datensatz KVDT nutzen,
Ubermitteln quartalsweise.

(5) Die nach § 6 Absatz 1 berechtigten Leistungserbringer und die sonstigen abrechnenden Stellen haben die nach Absatz 4 in Verbindung mit Absatz 6 Nummer 1
zu dokumentierenden Angaben und die fir den Nachweis der korrekten Durchfiihrung und Abrechnung notwendige Auftrags- und Leistungsdokumentation bis zum
31. Dezember 2024 unverandert zu speichern oder aufzubewahren. Zur Auftrags- und Leistungsdokumentation zéhlen insbesondere

1. bei nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 beauftragten Leistungserbringern der Nachweis der Beauftragung,
2. bei Leistungen nach § 4a die Offnungszeiten des Leistungserbringers je Tag und die Anzahl der Tests durchfiihrenden Personen je Tag,

3. bei der Abrechnung von Leistungen nach § 12 Absatz 3 das einrichtungs- oder unternehmensbezogene Testkonzept und fiir jede abgerechnete Leistung die
Unterschrift der die Testung durchflihrenden Person,

4. bei der Abrechnung von Sachkosten nach § 11 der Kaufvertrag oder die Rechnung oder bei unentgeltlicher Bereitstellung einen Nachweis des Bezugs,

5. fur jede durchgefiihrte Testung der Vorname, der Familienname, das Geburtsdatum und die Anschrift der getesteten Person, die Art der Leistung, der Testgrund
nach den 88§ 2 bis 4b, der Tag, die Uhrzeit, das Ergebnis der Testung und der Mitteilungsweg an die getestete Person,

6. bei Durchfiihrung eines PoC-Antigen-Tests oder eines Antigen-Tests zur Eigenanwendung die individuelle Test-ID gemaB der Marktiibersicht des Bundesamtes fiir
Arzneimittel und Medizinprodukte nach § 1 Absatz 1 Satz 6,

7. bei einem positiven Testergebnis ein Nachweis der Meldung an das zustandige Gesundheitsamt,
8. die schriftliche oder elektronische Bestatigung der getesteten Person oder ihres gesetzlichen Vertreters tber die Durchfiihrung des Tests.

Das Nahere zur Auftrags- und Leistungsdokumentation regelt die Kassenarztliche Bundesvereinigung in ihren Vorgaben nach Absatz 6 Nummer 1.

(6) Die Kassenérztliche Bundesvereinigung legt spatestens bis zum 9. Juli 2021 im Benehmen mit den maBgeblichen Verbénden der Arzte und Einrichtungen, die
Leistungen der Labordiagnostik erbringen, dem Deutschen Stédte- und Gemeindebund, dem Deutschen Stadtetag und dem Deutschen Landkreistag das Nahere fest
Uber

1. die von den Leistungserbringern fiir die Abrechnung und fiir Zwecke des § 16 an die Kassenarztlichen Vereinigungen zu Gbermittelnden Angaben und die fiir den
Nachweis der korrekten Abrechnung notwendigen Auftrags- und Leistungsdokumentation,

2. die Form der Abrechnungsunterlagen,
3. die Erfullung der Pflichten der nach § 6 Absatz Qjerechtigten Leistungserbringer und der sonstigen abrechnenden Stellen und
4. die Erflllung der Pflichten der Kassenarztlichen Vereinigungen.

(7) Die Kassenérztliche Bundesvereinigung legt spatestens bis zum 9. Juli 2021 im Benehmen mit den maBgeblichen Verbénden der Arzte und Einrichtungen, die
Leistungen der Labordiagnostik erbringen, dem Deutschen Stadte- und Gemeindebund, dem Deutschen Stadtetag und dem Deutschen Landkreistag Form und Inhalt
des von allen Leistungserbringern fiir die Labordiagnostik zu verwendenden Vordrucks bundeseinheitlich fest. Im Vordruck ist insbesondere nach der Art der Testung,
den in den §§ 2 bis 4b genannten Fallen und in den Fallen der §§ 3 und 4 danach zu differenzieren, welcher Art einer Einrichtung oder eines Unternehmens der
Anspruch auf Testung einer zu testenden Person zuzuordnen ist. Der Vordruck soll elektronisch ausgestaltet werden.

(8) Festlegungen und Vorgaben der Kassenérztlichen Bundesvereinigung gemal § 7 Absatz 6 und 7 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni 2021
geltenden Fassung gelten bis zur Neufestlegung der Vorgaben nach den Abséatzen 6 und 7 fort. Die Festlegungen und Vorgaben gemé&B den Absétzen 6 und 7 werden
vom Vorstand der Kassendrztlichen Bundesvereinigung gefasst.

(9) Eine Vergutung darf nicht gewahrt werden, sofern die zustandigen Stellen des 6ffentlichen Gesundheitsdienstes der Kassenarztlichen Vereinigung eine
dauerhafte oder voriibergehende Betriebseinstellung mitgeteilt haben. Ab dem 1. August 2021 wird eine Vergltung fiir Birgertestungen nach § 4a nur gewahrt,
wenn der Leistungserbringer die Ergebnismitteilung und die Erstellung eines COVID-19-Testzertifikats im Sinne des § 22 Absatz 7 des Infektionsschutzgesetzes auch
Uber die Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts anbietet und auf Wunsch der getesteten Person Uber die Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts
Ubermittelt.

(10) Alle Leistungserbringer, die Blirgertestungen nach § 4a anbieten, sind ab dem 1. August 2021 verpflichtet, der zustédndigen Stelle des &ffentlichen
Gesundheitsdienstes oder der von ihr benannten Stelle monatlich und standortbezogen die Zahl der von ihnen erbrachten Biirgertestungen nach § 4a und die Zahl
der positiven Testergebnisse zu melden. Die zusténdige oder benannte Stelle kann das Néhere zum Verfahren der Meldungen festlegen. Die gemeldeten Daten
kdnnen an die jeweilige Kassenérztliche Vereinigung tGbermittelt und fiir Zwecke der Abrechnungspriifung nach § 7a Absatz 2 verwendet werden. Weitergehende
landesrechtliche Regelungen bleiben unberihrt.

§7a
Abrechnungspriifung

(1) Die Kassenéarztliche Vereinigung pruft die Plausibilitdat der Abrechnungen bezogen auf den jeweiligen Leistungserbringer und die jeweilige sonstige abrechnende
Stelle nach § 7, einschlieBlich der abgerechneten Sachkosten nach § 11 und der Kosten nach § 13.

(2) Die Kassenarztliche Vereinigung hat zusatzlich stichprobenartig im Rahmen der Priifung nach Absatz 1 und, sofern dazu Veranlassung besteht, gezielte vertiefte
Prifungen der ordnungsgeméaBen Durchfiihrung und Abrechnung der Testungen unter Einbeziehung der lokalen Dokumentation durchzufiihren. Fir die Durchfiihrung
der Priifung sind die Leistungserbringer und die sonstigen abrechnenden Stellen verpflichtet, der Kassenarztlichen Vereinigung auf Verlangen alle Auskiinfte zu
erteilen und Dokumentationen zu tbersenden, die fur die Prifung erforderlich sind; hierzu zdhlt insbesondere die Auftrags- und Leistungsdokumentation nach § 7
Absatz 5 und die Dokumentation nach § 13 Absatz 3 und 4. Die Kassenarztliche Vereinigung ist befugt, die Daten nach Satz 2 fiir Zwecke der Prifung nach Satz 1 zu
verarbeiten, und kann geeignete Dritte mit der Prifung beauftragen.

(3) Die Kassenérztliche Bundesvereinigung legt in den Vorgaben nach § 7 Absatz 6 insbesondere den Umfang der Stichprobe nach den Absatzen 1 und 2 und das
Néhere zu Inhalt und Durchfiihrung der Priifungen nach den Abs&tzen 1 und 2 fest. MaBnahmen fiir den Fall von VerstéBen gegen Abrechnungsbestimmungen richten
sich nach Absatz 5.

(4) Die Kassenéarztliche Vereinigung soll die Staatsanwaltschaft unterrichten, wenn die Priifung ergibt, dass ein Verdacht auf strafbare Handlungen besteht. Die
Kassenarztliche Vereinigung unterrichtet die bei ihr eingerichteten Stellen zur Bekampfung von Fehlverhalten unverziiglich, wenn die Prifung ergibt, dass
MaBnahmen nach Absatz 5 beschlossen werden miissen und Teilnehmer an der vertragséarztlichen Versorgung betroffen sind.

(5) Wahrend einer Priifung nach Absatz 1 oder Absatz 2 kénnen Auszahlungen der Betrage nach § 14 Absatz 1 Satz 3 durch die Kassenarztliche Vereinigung
ausgesetzt werden. Die Leistungserbringer und die sonstigen abrechnenden Stellen nach den 88 7 und 13 haben die abgerechnete und ausgezahlte Vergiitung an die
Kassenarztliche Vereinigung zurlickzuerstatten, soweit die Kassenarztliche Vereinigung im Rahmen der Priifung nach den Abséatzen 1 und 2 feststellt, dass die
Verglitung zu Unrecht gewahrt wurde. Die Verglitung wurde zu Unrecht gewahrt, wenn die abgerechneten Leistungen nicht oder nicht ordnungsgemaB erbracht
worden sind, die entsprechenden Dokumentationspflichten nicht vollsténdig erfiillt worden sind oder die geltend gemachten Kosten nicht den tatséchlichen Kosten
entsprochen haben. Der Leistungserbringer tragt fur die ordnungsgemaBe Leistungserbringung und die korrekte Abrechnung der Kosten einschlieBlich der Erfiillung
der jeweiligen Dokumentationspflichten die Darlegungs- und Beweislast. Die Kassenarztliche Vereinigung macht Rickzahlungsanspriiche durch Bescheid geltend oder
kann den sich ergebenden Riickerstattungsbetrag mit weiteren Forderungen der Leistungserbringer und der jeweiligen sonstigen abrechnenden Stelle nach den §§ 7
und 13 verrechnen. Die Kassendrztliche Vereinigung zahlt die Ruickerstattungsbetrége und die nach Abschluss einer Priiffung nach Absatz 1 oder Absatz 2 nicht
ausgezahlten Betrdge nach Satz 1 an die Liquiditatsreserve des Gesundheitsfonds.

(6) Zum Zweck der gegenseitigen Information Gber Tatsachen mit Bedeutung fiir die Beauftragung und die Aufhebung der Beauftragung sowie fiir die
Abrechnungspriifung wirken die zustandigen Stellen des 6ffentlichen Gesundheitsdienstes mit den Kassenarztlichen Vereinigungen zusammen. Im Rahmen eines
regelmaBigen Austauschs unterrichten

1. die zustandigen Stellen des &ffentlichen Gesundheitsdienstes die Kassenarztlichen Vereinigungen insbesondere liber
a) die Testkapazitat eines beauftragten Leistungserbringers je Standort auf der Grundlage der Mitteilung nach § 6 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3,

b) die Anzahl der durchgefiihrten Blirgertestungen nach § 4a und der positiven Testergebnisse je Standort auf der Grundlage der Mitteilungen nach § 7
Absatz 10 Satz 1,

c) eine dauerhafte oder voriibergehende Betriebseinstellung sowie die erneute Aufnahme des Betriebs nach einer voriibergehenden Betriebseinstellung,

2. die Kassenarztlichen Vereinigungen die zustandigen Stellen des 6ffentlichen Gesundheitsdienstes insbesondere iber die Durchfiihrung und die Ergebnisse der
Abrechnungspriifungen.

Zum Zweck der gegenseitigen Information kénnen die zustandigen Stellen des &ffentlichen Gesundheitsdienstes und die Kassenarztlichen Vereinigungen einander
auch personenbezogene Daten Uibermitteln, soweit dies zum Zweck der Beauftragung, der Aufhebung der Beauftragung oder der Abrechnungspriifung erforderlich
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Text eingefügt�
Text
"27.6.2021 Suchergebnis – Bundesanzeiger"

Text gelöscht�
Text
"1 Satz"

Text gelöscht�
Text
"quartalsweise oder"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "(5) Die nach § 6 Absatz 1 Satz 1 berechtigten Leistungserbringer" 
[Neu]: "Vertragsärztliche Leistungserbringer, die den Abrechnungsweg über den Datensatz KVDT nutzen, übermitteln quartalsweise. (5) Die nach § 6 Absatz 1 berechtigten Leistungserbringer und die sonstigen abrechnenden Stellen"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "Abrechnung notwendigen" 
[Neu]: "Durchführung und Abrechnung notwendige"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "31. Dezember 2024 unverändert zu speichern oder aufzubewahren. (6) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung legt spätestens bis zum 22. März 2021 im Benehmen mit den maßgeblichen Verbänden der Ärzte und Einrichtungen, die Leistungen der Labordiagnostik erbringen, dem Deutschen Städte-und Gemeindebund, dem Deutschen Städtetag und dem Deutschen Landkreistag das Nähere fest über 1. 2. 3." 
[Neu]: "31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dezember 2024 unverändert zu speichern oder aufzubewahren. Zur Auftrags-und Leistungsdokumentation zählen insbesondere bei nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 beauftragten Leistungserbringern der Nachweis der Beauftragung, bei Leistungen nach § 4a die Öffnungszeiten des Leistungserbringers je Tag und die Anzahl der Tests durchführenden Personen je Tag, bei der Abrechnung von Leistungen nach § 12 Absatz 3 das einrichtungs-oder unternehmensbezogene Testkonzept und für jede abgerechnete Leistung die Unterschrift der die Testung durchführenden Person, bei der Abrechnung von Sachkosten nach § 11 der Kaufvertrag oder die Rechnung oder bei unentgeltlicher Bereitstellung einen Nachweis des Bezugs, für jede durchgeführte Testung der Vorname, der Familienname, das Geburtsdatum und die Anschrift der getesteten Person, die Art der Leistung, der Testgrund nach den §§ 2 bis 4b, der Tag, die Uhrzeit, das Ergebnis der Testung und der Mitteilungsweg an die getestete Person, bei Durchführung eines PoC-Antigen-Tests oder eines Antigen-Tests zur Eigenanwendung die individuelle Test-ID gemäß der Marktübersicht des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte nach § 1 Absatz 1 Satz 6, bei einem positiven Testergebnis ein Nachweis der Meldung an das zuständige Gesundheitsamt, die schriftliche oder elektronische Bestätigung der getesteten Person oder ihres gesetzlichen Vertreters über die Durchführung des Tests. Das Nähere zur Auftrags-und Leistungsdokumentation regelt die Kassenärztliche Bundesvereinigung in ihren Vorgaben nach Absatz 6 Nummer 1. (6) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung legt spätestens bis zum 9. Juli 2021 im Benehmen mit den maßgeb lichen Verbänden der Ärzte und Einrichtungen, die Leistungen der Labordiagnostik erbringen, dem Deutschen Städte-und Gemeindebund, dem Deutschen Städtetag und dem Deutschen Landkreistag das Nähere fest über 1. 2. 3. 4."

Text gelöscht�
Text
"Satz 1"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "nach § 6 Absatz 3 berechtigten Einrichtungen oder Unternehmen und die Erfüllung der Pflichten der Kassenärztlichen Vereinigungen. 4." 
[Neu]: "sonstigen abrechnenden Stellen und die Erfüllung der Pflichten der Kassenärztlichen Vereinigungen."

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "22. März" 
[Neu]: "9. Juli"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "maßgeblichen" 
[Neu]: "maßgeb lichen"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "nach § 6 Absatz 1 Satz 3" 
[Neu]: "von allen Leistungserbringern für die Labordiagnostik"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "vom 27. Januar 2021" 
[Neu]: "in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung"

Text eingefügt�
Text
"Die Festlegungen und Vorgaben gemäß den Absätzen 6 und 7 werden vom Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gefasst. (9) Eine Vergütung darf nicht gewährt werden, sofern die zuständigen Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes der Kassenärztlichen Vereinigung eine dauerhafte oder vorübergehende Betriebseinstellung mitgeteilt haben. Ab dem 1. August 2021 wird eine Vergütung für Bürgertestungen nach § 4a nur gewährt, wenn der Leistungserbringer die Ergebnismitteilung und die Erstellung eines COVID-19-Testzertifikats im Sinne des § 22 Absatz 7 des Infektionsschutzgesetzes auch über die Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts anbietet und auf Wunsch der getesteten Person über die Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts übermittelt. (10) Alle Leistungserbringer, die Bürgertestungen nach § 4a anbieten, sind ab dem 1. August 2021 verpflichtet, der zuständigen Stelle des öffentlichen Gesundheitsdienstes oder der von ihr benannten Stelle monatlich und standortbezogen die Zahl der von ihnen erbrachten Bürgertestungen nach § 4a und die Zahl der positiven Testergebnisse zu melden. Die zuständige oder benannte Stelle kann das Nähere zum Verfahren der Meldungen festlegen. Die gemeldeten Daten können an die jeweilige Kassenärztliche Vereinigung übermittelt und für Zwecke der Abrechnungsprüfung nach § 7a Absatz 2 verwendet werden. Weitergehende landesrechtliche Regelungen bleiben unberührt. § 7a Abrechnungsprüfung (1) Die Kassenärztliche Vereinigung prüft die Plausibilität der Abrechnungen bezogen auf den jeweiligen Leistungserbringer und die jeweilige sonstige abrechnende Stelle nach § 7, einschließlich der abgerechneten Sachkosten nach § 11 und der Kosten nach § 13. (2) Die Kassenärztliche Vereinigung hat zusätzlich stichprobenartig im Rahmen der Prüfung nach Absatz 1 und, sofern dazu Veranlassung besteht, gezielte vertiefte Prüfungen der ordnungsgemäßen Durchführung und Abrechnung der Testungen unter Einbeziehung der lokalen Dokumentation durchzuführen. Für die Durchführung der Prüfung sind die Leistungserbringer und die sonstigen abrechnenden Stellen verpflichtet, der Kassenärztlichen Vereinigung auf Verlangen alle Auskünfte zu erteilen und Dokumentationen zu übersenden, die für die Prüfung erforderlich sind; hierzu zählt insbesondere die Auftrags-und Leistungsdokumentation nach § 7 Absatz 5 und die Dokumentation nach § 13 Absatz 3 und 4. Die Kassenärztliche Vereinigung ist befugt, die Daten nach Satz 2 für Zwecke der Prüfung nach Satz 1 zu verarbeiten, und kann geeignete Dritte mit der Prüfung beauftragen. (3) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung legt in den Vorgaben nach § 7 Absatz 6 insbesondere den Umfang der Stichprobe nach den Absätzen 1 und 2 und das Nähere zu Inhalt und Durchführung der Prüfungen nach den Absätzen 1 und 2 fest. Maßnahmen für den Fall von Verstößen gegen Abrechnungsbestimmungen richten sich nach Absatz 5. (4) Die Kassenärztliche Vereinigung soll die Staatsanwaltschaft unterrichten, wenn die Prüfung ergibt, dass ein Verdacht auf strafbare Handlungen besteht. Die Kassenärztliche Vereinigung unterrichtet die bei ihr eingerichteten Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten unverzüglich, wenn die Prüfung ergibt, dass Maßnahmen nach Absatz 5 beschlossen werden müssen und Teilnehmer an der vertragsärztlichen Versorgung betroffen sind. (5) Während einer Prüfung nach Absatz 1 oder Absatz 2 können Auszahlungen der Beträge nach § 14 Absatz 1 Satz 3 durch die Kassenärztliche Vereinigung ausgesetzt werden. Die Leistungserbringer und die sonstigen abrechnenden Stellen nach den §§ 7 und 13 haben die abgerechnete und ausgezahlte Vergütung an die Kassenärztliche Vereinigung zurückzuerstatten, soweit die Kassenärztliche Vereinigung im Rahmen der Prüfung nach den Absätzen 1 und 2 feststellt, dass die Vergütung zu Unrecht gewährt wurde. Die Vergütung wurde zu Unrecht gewährt, wenn die abgerechneten Leistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht worden sind, die entsprechenden Dokumentationspflichten nicht vollständig erfüllt worden sind oder die geltend gemachten Kosten nicht den tatsächlichen Kosten entsprochen haben. Der Leistungserbringer trägt für die ordnungsgemäße Leistungserbringung und die korrekte Abrechnung der Kosten einschließlich der Erfüllung der jeweiligen Dokumentationspflichten die Darlegungs-und Beweislast. Die Kassenärztliche Vereinigung macht Rückzahlungsansprüche durch Bescheid geltend oder kann den sich ergebenden Rückerstattungsbetrag mit weiteren Forderungen der Leistungserbringer und der jeweiligen sonstigen abrechnenden Stelle nach den §§ 7 und 13 verrechnen. Die Kassenärztliche Vereinigung zahlt die Rückerstattungsbeträge und die nach Abschluss einer Prüfung nach Absatz 1 oder Absatz 2 nicht ausgezahlten Beträge nach Satz 1 an die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds. (6) Zum Zweck der gegenseitigen Information über Tatsachen mit Bedeutung für die Beauftragung und die Aufhebung der Beauftragung sowie für die Abrechnungsprüfung wirken die zuständigen Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes mit den Kassenärztlichen Vereinigungen zusammen. Im Rahmen eines regelmäßigen Austauschs unterrichten 1. die zuständigen Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes die Kassenärztlichen Vereinigungen insbesondere über a) b) c) die Testkapazität eines beauftragten Leistungserbringers je Standort auf der Grundlage der Mitteilung nach § 6 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3, die Anzahl der durchgeführten Bürgertestungen nach § 4a und der positiven Testergebnisse je Standort auf der Grundlage der Mitteilungen nach § 7 Absatz 10 Satz 1, eine dauerhafte oder vorübergehende Betriebseinstellung sowie die erneute Aufnahme des Betriebs nach einer vorübergehenden Betriebseinstellung, 2. die Kassenärztlichen Vereinigungen die zuständigen Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes insbesondere über die Durchführung und die Ergebnisse der Abrechnungsprüfungen. Zum Zweck der gegenseitigen Information können die zuständigen Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes und die Kassenärztlichen Vereinigungen einander auch personenbezogene Daten übermitteln, soweit dies zum Zweck der Beauftragung, der Aufhebung der Beauftragung oder der Abrechnungsprüfung erforderlich"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "3/6 https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suchergebnis?9" 
[Neu]: "4/7 https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suchergebnis?8"
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§8
QVerwaltungskostenersatz der Kassenarztlichen Vereinigungen

Die Kassenarztlichen Vereinigungen behalten fur den Aufwand der Beschaffung und Verteilung des zu verwendenden Vordrucks sowie der Abrechnung von
Leistungen von Leistungserbringern nach dieser Verordnung einen Verwaltungskostensatz in Hohe von 0,7 Prozent des jeweiligen Gesamtbetrags der Abrechnungen
abzlglich der Sachkosten nach § 11 ein. Fir Leistungserbringer und sonstige abrechnende Stellen, die nicht Mitglied dieser Kassenarztlichen Vereinigung sind und
noch keine Leistungen ihr gegeniiber abgerechnet haben, behalten die Kassenarztlichen Vereinigungen einen Verwaltungskostensatz'bis zum 31. Mai 2021 in H6he
von 3,5 Prozent, vom 1. Juni 2021 bis zum 30. Juni 2021 in H6he von 2 Prozent und ab dem 1. Juli 2021 in H6he von 3,5 Prozent des Gesamtbetrags der
Abrechnungen abziglich der Sachkosten nach § 11 ein. Fir die Abrechnung der Sachkosten nach § 11 werden den Kassenarztlichen Vereinigungen
Verwaltungskosten in Hohe von 2 Prozent des Gesamtbetrags der Abrechnungen durch das Bundesamt fiir Soziale Sicherung erstattet.

8§89

Vergiitung von Leistungen der Labordiagnostik
mittels Nukleinsdurenachweis
(PCR und weitere Methoden der Nukleinsdureamplifikationstechnik)
oder fiir eine variantenspezifische PCR-Testung

Die an die nach § 6 Absatszerechtigten Leistungserbringer zu zahlende Vergitung fir die Leistungen der Labordiagnostik mittels eines Nukleinsdurenachweises
(PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der Nukleinsdureamplifikationstechnik) des Coronavirus SARS-CoV-2 oder fir eine variantenspezifische PCR-Testung
einschlieBlich der allgemeinen &rztlichen Laborleistungen, Versandmaterial und Transportkosten betrégt je Testung bis zum 30. April 2021 50,50 Euro und ab dem
1. Mai 2021 43,56 Euro. Pro Einzelfall betragt die Vergiitung bis zum 30. April 2021 héchstens 101 Euro und ab dem 1. Mai 2021 héchstens 82,96 Euro.

§10

Vergiitung von Leistungen
der Labordiagnostik mittels Antigen-Test

Die an die nach § 6 Absatz &Jberechtigten Leistungserbringer zu zahlende Vergiitung fiir die Leistungen der Labordiagnostik mittels eines Antigennachweises des
Coronavirus SARS-CoV-2 einschlieBlich der allgemeinen arztlichen Laborleistungen, Versandmaterial und Transportkosten betragt je Testung 15 Euro.

§11

Vergiitung von Sachkosten
fiir PoC-Antigen-Tests und Antigen-Tests zur Eigenanwendung

An die nach § 6 Absatz &berechtigten Leistungserbringer und die nach § 6 Absatz 4 berechtigten Einrichtungen oder Unternehmen ist fir selbst beschaffte PoC-
Antigen-Tests und Antigen-Tests zur Eigenanwendung fiir Leistungen ab dem 1. Juli 2021 eine Pauschale von 3,50 Euro je Test zu zahlen.

§12
Vergiitung von weiteren Leistungen

(1) Die an die nach § 6 Absatz Q.\lummer 2und 3 berechtigteQLeistungserbringer zu zahlende Vergltung fiir das Gesprach, die Entnahme von Kérpermaterial, die
PoC-Diagnostik, die Ergebnismitteilung, die Ausstellung eines Zeugnisses Uber das Vorliegen oder Nichtvorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
einschlieBlich der Erstellung eines COVID-19-Testzertifikats im Sinne des § 22 Absatz 7 des Infektionsschutzgesetzes betrégt fur Leistungen ab dem 1. Juli 2021 je
Testung 8 Euro. Eine Verglitung nach Satz 1 wird auch gewdhrt, wenn anstatt einer PoC-Diagnostik oder nach einem positiven Antigen-Test oder nach einem Pooling-
Test mittels eines Nukleinsédurenachweises ein anderer Leistungserbringer beauftragt wird und in diesem Zusammenhang Kérpermaterial entnommen und an den
beauftragten Leistungserbringer versandt wird.

(2) Die Vergiitung bei Giberwachten Antigen-Tests zur Eigenanwendung betragt je Testung 5 Euro.

(3) Sofern Einrichtungen und Unternehmen nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 und 5 im Rahmen ihres einrichtungs- oder unternehmensbezogenen Testkonzepts PoC-
Antigen-Tests oder Antigen-Tests zur Eigenanwendung in eigener Verantwortung beschaffen und nutzen, betrégt die zu zahlende Vergitung fir Leistungen nach
Absatz 1 Satz 1 ab dem 1. Juli 2021 je Testung 8 Euro; wird die Person, die die Testung durchfiihrt, unentgeltlich tatig, darf eine Vergltung nicht abgerechnet
werden. Absatz 2 gilt entsprechend.

(4) Fur die arztliche Schulung des Personals in nichtérztlich oder nichtzahnérztlich gefiihrten Einrichtungen nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 bis 6 und von einen
Leistungserbringer nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 und 3, der kein arztlicher oder zahnarztlicher Leistungserbringer ist, zur Anwendung und Auswertung der PoC-
Antigen-Tests und Uiberwachten Antigen-Tests zur Eigenanwendung erhalt der durchfiihrende Arzt fur eine hdchstens alle zwei Monate je Einrichtung stattfindende
Schulung 70 Euro je Schulung. Wird die Person, die die Schulung durchfihrt, unentgeltlich tatig oder fiihrt eine Stelle des 6ffentlichen Gesundheitsdienstes diese
Schulung durch, dirfen die SchulungsmaBnahmen nicht vergitet werden.

(5) Die an die nach § 6 Absatz Q.\lummer 2 und 3 berechtigten arztlichen oder zahnérztlichen Leistungserbringer zu zahlende Vergitung fiir das Gesprach im
Zusammenhang mit der Feststellung nach § 2 betragt fiir den Fall, dass kein Test durchgefiihrt worden ist, 5 Euro.

(6) Die Vergilitung der nach § 22 Absatz 6 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes zur Ausstellung von COVID-19-Genesenenzertifikaten berechtigten Personen betréagt
je Ausstellung eines COVID-19-Genesenenzertifikats 6 Euro. Die Verglitung wird um 4 Euro gemindert, wenn die Ausstellung unter Einsatz informationstechnischer
Systeme erfolgt, die in der allgemeinen &rztlichen Versorgung zur Verarbeitung von Patientendaten eingesetzt werden.

§ 13
Finanzierung von Testzentren

(1) Kosten fir die Errichtung und den laufenden Betrieb von Testzentren werden nach den MaBgaben der Abséatze 2 bis 5 erstattet. Dies gilt auch, wenn in den
Zentren neben Personen mit einem Anspruch nach § 1 Absatz 1 auch Personen im Rahmen der ambulanten Krankenbehandlung getestet werden. Die Zentren sind
wirtschaftlich zu betreiben, insbesondere hinsichtlich der Ausstattung mit Personal, der genutzten Raumlichkeiten sowie der Dauer des Betriebs. Die Kosten nach
Satz 1 kdnnen bei einer Beauftragung als Testzentrum nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden
Fassung flir den Betrieb bis zum 30. Juni 2021 geltend gemacht werden.

(2) Die gesamten Einnahmen aus der Vergiitung von Leistungen nach dieser Verordnung, nach regionalen Vereinbarungen mit den Lédndern und den zustéandigen
Stellen des o6ffentlichen Gesundheitsdienstes und nach den Vereinbarungen aufgrund der Regelungen des Flinften Buches Sozialgesetzbuch sowie die sonstige
Vergltung fir Testungen in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2, die durch das Testzentrum wéahrend des Betriebs im Sinne dieser
Verordnung erwirtschaftet werden, sind in der Rechnungslegung des jeweiligen Betreibers gesondert auszuweisen und mit den Gesamtkosten des Testzentrums
aufzurechnen. Eine Aufrechnung findet nicht statt bei Vergitungen fiir Leistungen von selbstandig in Testzentren tatigen arztlichen oder zahnarztlichen
Leistungserbringern nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 und 3. Alle weiteren notwendigen Kosten nach Absatz 1 Satz 1, die durch Vergltungen nach Satz 1 nicht gedeckt
sind, kdnnen abgerechnet werden. Im Hinblick auf Testzentren, die vom 6&ffentlichen Gesundheitsdienst oder in Kooperation mit diesem betrieben werden, ist die
Abrechnung von Personalkosten hinsichtlich origindrer Mitarbeiter des 6ffentlichen Gesundheitsdienstes ausgeschlossen. Fiir die Testzentren nach § 6 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung kdnnen nur Kosten abgerechnet werden, die nach der Beauftragung
durch die zustandigen Stellen des 6ffentlichen Gesundheitsdienstes als Testzentrum fiir die Errichtung oder den laufenden Betrieb entstanden sind.

(3) Die der Rechnungslegung zugrundeliegenden Unterlagen sind bis zum 31. Dezember 2024 unverandert zu speichern oder aufzubewahren. § 7 Absatz 5 gilt
entsprechend.

(4) Die zur Abrechnung mit den Krankenkassen nach § 105 Absatz 3 des Fiinften Buches Sozialgesetzbuch eingereichten Betrédge und rechnungsbegriindenden
Unterlagen sowie die Hohe des erstatteten Betrags sind fiir den Zweck der Abrechnung nach dieser Verordnung bis zum 31. Dezember 2024 unverédndert zu
speichern oder aufzubewahren.

(5) Die erstattungsfahigen Kosten nach Absatz 1 Satz 1 werdep durch die Kassenérztliche Vereinigung nach § 14 Absatz 1 an das Bundesamt fiir Soziale Sicherung
Ubermittelt. Fur Testzentren nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer %/rechnen die Betreiber fiir jedes einzelne Testzentrum getrennt die erstattungsfahigen Kosten nach
Absatz 1 Satz 1 gegenuber der Kassendrztlichen Vereinigung ab, in deren Bezirk das jeweilige Testzentrum liegt. Die Kassenérztliche Vereinigung behalt fur ihren
zusatzlichen Aufwand der Abrechnung fiir Testzentren nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 einen Verwaltungskostensatz in Hohe von 1 Prozent pro
Abrechnungsbetrag ein. Fiir die Abrechnung der Kosten nach Absatz 1 Satz 4 gilt § 13 Absatz 5 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni 2021
geltenden Fassung.
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Text eingefügt�
Text
"ist."

Text eingefügt�
Text
"27.6.2021 Suchergebnis – Bundesanzeiger"

Text gelöscht�
Text
"27.6.2021 Suchergebnis – Bundesanzeiger"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "Leistungserbringer," 
[Neu]: "Leistungserbringer und sonstige abrechnende Stellen,"

Text eingefügt�
Text
"bis zum 31. Mai 2021 in Höhe von 3,5 Prozent, vom 1. Juni 2021 bis zum 30. Juni 2021 in Höhe von 2 Prozent und ab dem 1. Juli 2021 in Höhe von 3,5"

Text eingefügt�
Text
"(PCR und weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik)"

Text gelöscht�
Text
"Satz 1"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "Nukleinsäureamplifikationstechnik)" 
[Neu]: "Nukleinsäure amplifikationstechnik)"

Text gelöscht�
Text
"Satz 1"

Text eingefügt�
Text
"und Antigen-Tests zur Eigenanwendung"

Text gelöscht�
Text
"Satz 1"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "3" 
[Neu]: "4"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "eine Vergütung für die Sachkosten in Höhe der entstandenen Beschaffungskosten, und zwar bis zum 31. März 2021 höchstens 9 Euro je Test und ab dem 1. April 2021 höchstens 6 Euro je Test," 
[Neu]: "und Antigen-Tests zur Eigenanwendung für Leistungen ab dem 1. Juli 2021 eine Pauschale von 3,50 Euro je Test"

Text gelöscht�
Text
"Satz 1"

Text gelöscht�
Text
"ärztlichen und zahnärztlichen"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "Ergebnismitteilung und" 
[Neu]: "Ergebnismitteilung,"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "im Zusammenhang mit einer Testung beträgt je Testung 15" 
[Neu]: "einschließlich der Erstellung eines COVID-19-Testzertifikats im Sinne des § 22 Absatz 7 des Infektionsschutzgesetzes beträgt für Leistungen ab dem 1. Juli 2021 je Testung 8"

Text eingefügt�
Text
"oder nach einem Pooling-Test mittels eines Nukleinsäurenachweises"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "(2) Sofern der nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 als weiterer Leistungserbringer beauftragte Dritte kein ärztlicher oder zahnärztlicher Leistungserbringer ist, beträgt die zu zahlende Vergütung für die Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 je Testung 12 Euro. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. (3) Sofern Obdachlosenunterkünfte, stationäre Einrichtungen und ambulante Dienste der Eingliederungshilfe nach § 6 Absatz 3 Satz 1 im Rahmen ihres einrichtungs-oder unternehmensbezogenen Testkonzepts PoC-Antigen-Tests in eigener Verantwortung beschaffen und nutzen, beträgt die zu zahlende Vergütung für die Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 je Testung 9 Euro; wird die Person, die die Testung durchführt, unentgeltlich tätig, darf eine Vergütung nicht abgerechnet werden. Absatz 1 Satz" 
[Neu]: "(2) Die Vergütung bei überwachten Antigen-Tests zur Eigenanwendung beträgt je Testung 5 Euro. (3) Sofern Einrichtungen und Unternehmen nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 und 5 im Rahmen ihres einrichtungs-oder unternehmensbezogenen Testkonzepts PoC Antigen-Tests oder Antigen-Tests zur Eigenanwendung in eigener Verantwortung beschaffen und nutzen, beträgt die zu zahlende Vergütung für Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 ab dem 1. Juli 2021 je Testung 8 Euro; wird die Person, die die Testung durchführt, unentgeltlich tätig, darf eine Vergütung nicht abgerechnet werden. Absatz"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "4" 
[Neu]: "6"

Text eingefügt�
Text
"Leistungserbringer nach §"

Text gelöscht�
Text
"§"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "Satz 1 Nummer 2 als Leistungserbringer beauftragten Dritten," 
[Neu]: "Nummer 2 und 3,"

Text eingefügt�
Text
"und überwachten Antigen-Tests zur Eigenanwendung"

Text gelöscht�
Text
"Satz 1"

Text eingefügt�
Text
"(6) Die Vergütung der nach § 22 Absatz 6 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes zur Ausstellung von COVID-19-Genesenenzertifikaten berechtigten Personen beträgt je Ausstellung eines COVID-19-Genesenenzertifikats 6 Euro. Die Vergütung wird um 4 Euro gemindert, wenn die Ausstellung unter Einsatz informationstechnischer Systeme erfolgt, die in der allgemeinen ärztlichen Versorgung zur Verarbeitung von Patientendaten eingesetzt werden."

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "6" 
[Neu]: "5"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "be treiben," 
[Neu]: "betreiben,"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "(2) Einnahmen aus der Vergütung von Leistungen nach dieser Verordnung, nach regionalen Vereinbarungen mit den Ländern und den zuständigen Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes und nach den Vereinbarungen aufgrund der Regelungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, die durch das Testzentrum" 
[Neu]: "Die Kosten nach Satz 1 können bei einer Beauftragung als Testzentrum nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung für den Betrieb bis zum 30. Juni 2021 geltend gemacht werden. (2) Die gesamten Einnahmen aus der Vergütung von Leistungen nach dieser Verordnung, nach regionalen Ver einbarungen mit den Ländern und den zuständigen Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes und nach den Vereinbarungen aufgrund der Regelungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch sowie die sonstige Vergütung für Testungen in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2, die durch das Testzentrum während des Betriebs im Sinne dieser Verordnung"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "Satz 1 Nummer" 
[Neu]: "Nummer 2 und"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "be trieben" 
[Neu]: "betrieben"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "(3)" 
[Neu]: "Für die Testzentren nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung können nur Kosten abgerechnet werden, die nach der Beauftragung durch die zuständigen Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes als Testzentrum für die Errichtung oder den laufenden Betrieb entstanden sind. (3)"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "(4)" 
[Neu]: "§ 7 Absatz 5 gilt entsprechend. (4)"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "aufzu bewahren." 
[Neu]: "aufzubewahren."

Text gelöscht�
Text
"und 2"

Text eingefügt�
Text
"für jedes einzelne Testzentrum getrennt"

Text eingefügt�
Text
"jeweilige"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "Die Abrechnung für die Testzentren nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 eines Landes gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung kann als Gesamtbetrag über eine oberste Landesbehörde erfolgen; in diesem Fall leitet die jeweilige Kassenärztliche Vereinigung die Zahlung nach § 14 Absatz 1 Satz 3 an die oberste Landesbehörde weiter. Die Kassenärztliche Vereinigung behält für ihren zusätzlichen Aufwand für den Fall, dass die Abrechnung für Testzentren nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 nicht nach Satz 3 erfolgt, einen Verwaltungskostensatz in Höhe von 1 Prozent pro Abrechnungsgesamtbetrag ein." 
[Neu]: "Die Kassenärztliche Vereinigung behält für ihren zusätzlichen Aufwand der Abrechnung für Testzentren nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 einen Verwaltungskostensatz in Höhe von 1 Prozent pro Abrechnungsbetrag ein. Für die Abrechnung der Kosten nach Absatz 1 Satz 4 gilt § 13 Absatz 5 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung."

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "4/6 https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suchergebnis?9" 
[Neu]: "5/7 https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suchergebnis?8"
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§14

Verfahren fiir die Zahlung
aus der Liquiditatsreserve des Gesundheitsfonds

(1) Jede Kassenarztliche Vereinigung Ubermittelt monatlich oder quartalsweise folgende Angaben an das Bundesamt fiir Soziale Sicherung und an die jeweilige
oberste Landesgesundheitsbehérde:
den Gesamtbetrag der sich nach § 7 Absatz 1 in Verbindung mit den §§ 9 und 10 ergebenden Abrechnung,
den Gesamtbetrag der sich nach § 7 Absatz 1 in Verbindung mit § 11 ergebenden Abrechnung,
den Gesamtbetrag der sich nach § 7 Absatz 2 ergebenden Abrechnung,
den Gesamtbetrag der sich nach § 7 Absatz 3 ergebenden Abrechnung mit Ausnahme des Betrages nach Nummer 5,
den Gesamtbetrag der Abrechnung nach § 7 Absatz 3 in Verbindung mit § 12 Absatz 3 Satz",
den Gesamtbetrag der fir die Errichtung und den Betrieb von Testzentren durch den o6ffentlichen Gesundheitsdienst abgerechneten Kosten,

den Gesamtbetrag der fir die Errichtung und den Betrieb von Testzentren durch die nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2/der Coronavirus-Testverordnung in der
bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung als Testzentrum beauftragten Dritten abgerechneten Kosten,

8. den Gesamtbetrag der fur die Errichtung und den Betrieb von Testzentren durch die Kassenarztliche Vereinigung abgerechneten Kosten und
9. die Hohe der Verwaltungskosten nach § 8 Satz 3.

ERvAwDdE

Sachliche oder rechnerische Fehler in den nach Satz 1 (ibermittelten Angaben sind durch die jeweilige Kassenarztliche Vereinigung in der nachsten Ubermittlung zu
berichtigen. Das Bundesamt fiir Soziale Sicherung zahlt die nach den Satzen 1 und 2 Ubermittelten Betrdge aus der Liquiditdtsreserve des Gesundheitsfonds an die
jeweilige Kassendrztliche Vereinigung.

(2) Das Bundesamt fiir Soziale Sicherung bestimmt das N&éhere zu dem Verfahren der Ubermittiung nach Absatz 1 Satz 1 und 2, zu dem Verfahren der Zahlungen
aus der Liquiditatsreserve des Gesundheitsfonds nach Absatz 1 Satz 3 und zu dem Verfahren der Riickzahlungen an die Liquiditatsreserve des Gesundheitsfonds nach
§ 7a Absatz 5 Satz 6.

(3) Die Kassenéarztlichen Vereinigungen sind verpflichtet, die von ihnen nach Absatz 1 Satz 1 und 2 Gbermittelten Angaben und die ihnen nach § 7 Absatz 4 Satz 1
und § 13 Absatz 5 Satz 2 und 3 Gbermittelten Angaben bis zum 31. Dezember 2024 unverandert zu speichern oder aufzubewahren.

(4) Das Bundesamt fir Soziale Sicherung Ubermittelt dem Bundesministerium fiir Gesundheit unverziglich nach Vornahme der Zahlungen nach Absatz 1 Satz 3
eine Aufstellung der an die Kassenarztlichen Vereinigungen ausgezahlten Betrage.

(5) Die durch die Kassenarztlichen Vereinigungen gemaB § 14 Absatz 1 Satz 1 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung
Gbermittelten Gesamtbetrage werden nach Absatz 1 Satz 3 durch das Bundesamt fur Soziale Sicherung ausgezahlt, soweit die Zahlung noch nicht erfolgt ist. FUr die
Ubermittlungen nach Satz 1 gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend.

§ 15
Verfahren fiir die Finanzierung aus Bundesmitteln

(1) Das Bundesamt fir Soziale Sicherung Gbermittelt dem Bundesministerium flir Gesundheit unverziiglich nach der Vornahme von Zahlungen nach § 14 Absatz 1
Satz 3 eine Aufstellung der an die Kassenarztlichen Vereinigungen gezahlten Betrage. Mit der ersten Ubermittlung meldet das Bundesamt fiir Soziale Sicherung den
Betrag der Zahlungen, die nach § 14 Absatz 1 Satz 3 ab dem 1. Januar 2021 erfolgt sind und nicht bereits nach § 15 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum
30. Juni 2021 geltenden Fassung erstattet wurden. Der Bund erstattet die Betrage nach den Satzen 1 und 2 innerhalb von einer Woche nach der Ubermittlung der
Aufstellung an die Liquiditatsreserve des Gesundheitsfonds.

(2) Ab dem 1. Januar 2022 ubermittelt das Bundesamt fir Soziale Sicherung dem Bundesministerium fiir Gesundheit unverziiglich nach der Vornahme von
Zahlungen nach § 14 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 eine Aufstellung der an die Kassenarztlichen Vereinigungen gezahlten
Betrdge. Der Bund erstattet die Betrége an die Liquiditatsreserve des Gesundheitsfonds innerhalb von einer Woche nach der Ubermittlung der Aufstellung nach
Satz 1.

(3) Der nach § 7a Absatz 5 Satz 6 von einer Kassenérztlichen Vereinigung an die Liquiditdtsreserve des Gesundheitsfonds gezahlte Betrag ist dem Bund vom
Bundesamt fiir Soziale Sicherung zu erstatten.

§ 16
Transparenz

(1) Die Kassenarztlichen Vereinigungen haben dem Bundesministerium flir Gesundheit und dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen jeden Monat tber die
Kassenarztliche Bundesvereinigung folgende Angaben zu Gbermitteln:
die Anzahl der nach § 7 Absatz 1 abgerechneten Leistungen, differenziert nach den §§ 9 bis 11, und den jeweiligen Gesamtbetrag der Abrechnung,
die Anzahl der nach § 7 Absatz 2 abgerechneten PoC-Antigen-Tests und/Antigen-Tests zur Eigenanwendung und den Gesamtbetrag der Abrechnung,
die Anzahl der nach § 7 Absatz 3 abgerechneten Leistungen und den Gesamtbetrag der Abrechnung mit Ausnahme der Angaben nach Nummer 4,
die Anzahl der nach § 7 Absatz 3 in Verbindung mit § 12 Absatz 3 SatzQabgerechneten Leistungen und den Gesamtbetrag der Abrechnur‘?

q
die vom offentlichen Gesundheitsdienst je Testzentrum abgerechneten Kosten einschlieBlich der Postleitzahl des jeweiligen Standortes ode gn Gesamtbetrag
der Abrechnung nach § 13 Absatz 5 Satz 3,

die von als Testzentrum beauftragten Dritten je Testzentrum abgerechneten Kosten einschlieBlich der Postleitzahl des jeweiligen Standortes oder den
Gesamtbetrag der Abrechnung nach § 13 Absatz 5 Satz 3,

7. die von der Kassenarztlichen Vereinigung je Testzentrum abgerechneten Kosten einschlieBlich der Postleitzahl des jeweiligen Standortes und
8. die Hohe der Verwaltungskosten nach § 8 Satz 3.

o ©Ou v

a

Die Angaben nach Satz 1 Nummer 1 und 3 sind nach den Vorgaben des § 7 Absatz 6 und 7 zu differenzieren.

(2) Die Kassendrztlichen Vereinigungen Gbermitteln zudem die Daten gemé&B § 16 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung,
soweit diese Ubermittlungen noch nicht erfolgt sind.

(3) Die Kassenérztliche Bundesvereinigung veréffentlicht bis zum Ende des Monats, in dem die Ubermittiung der Angaben nach Absatz 1 erfolgt, die Anzahl der
jeweils von den Kassenérztlichen Vereinigungen abgerechneten Biirgertestungen nach § 4a und den Gesamtbetrag, der sich je Kassenérztlicher Vereinigung aus der
Abrechnung der Biirgertestungen nach § 4a ergibt, sowie nach Abstimmung mit den Landern weitere fiir statistische Zwecke relevante Angaben auf ihrer
Internetseite.

§17
Labordiagnostik durch Tierarzte

(1) Tierdrzte kdnnen im Rahmen einer Labordiagnostik den direkten Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 fiihren. § 9 der Medizinprodukte-Betreiberverordnung
gilt fur Tierarzte entsprechend.

(2) Veterinarmedizinisch-technische Assistenten dirfen bei der Durchfiihrung laboranalytischer Untersuchungen zum Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 die in
8§ 9 Absatz 1 Nummer 1 des MTA-Gesetzes genannten Tatigkeiten austiben; in diesem Fall gilt der Vorbehalt der Austibung dieser Tatigkeiten durch Medizinisch-
technische Laboratoriumsassistenten nicht.

§18
Ubergangsvorschrift
Beauftragungen Dritter nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Testverordnung vom 30. November 2020 (BAnz AT 01.12.2020 V1), die durch
Artikel 1 der Verordnung vom 15. Januar 2021 (BAnz AT 15.01.2021 V1) gedndert worden ist, nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Testverordnung
vom 27. Januar 2021 (BAnz AT 27.01.2021 V2) und nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Testverordnung vom 8. Mdrz 2021 (BAnz AT 09.03.2021
V1), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 3. Mai 2021 (BAnz 04.05.2021 V1) geandert worden ist, gelten vorbehaltlich der S&atze 2 und 3 fort. Beauftragungen
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Text eingefügt�
Text
"6. 7. 8."

Text eingefügt�
Text
"9."

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "1 durch stationäre Einrichtungen und ambulante Dienste der Eingliederungshilfe nach § 4 Absatz 2 Nummer 4," 
[Neu]: "1,"

Text gelöscht�
Text
"6. 7. 8. 9."

Text eingefügt�
Text
"der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "2 und" 
[Neu]: "2,"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "3. (3)" 
[Neu]: "3 und zu dem Verfahren der Rückzahlungen an die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds nach § 7a Absatz 5 Satz 6. (3)"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "8 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung zum Anspruch auf bestimmte Testungen für den Nachweis des Vorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in der bis zum 14. Oktober 2020 geltenden Fassung, gemäß § 14 Absatz 1 Satz 1 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 1. Dezember 2020 geltenden Fassung, gemäß § 14 Absatz 1 Satz 1 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 24. Januar 2021 geltenden Fassung und gemäß § 14 Absatz 1 Satz 1 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 7. März" 
[Neu]: "14 Absatz 1 Satz 1 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni"

Text eingefügt�
Text
"(1)"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "in Verbindung mit § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 eine Aufstellung der an die Kassenärztlichen Vereinigungen gezahlten Beträge. Der Bund erstattet die Beträge an die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds innerhalb von einer Woche nach der Übermittlung der Aufstellung nach Satz 1. Abweichend von Satz 2 erstattet der Bund bis zum 22. März 2021 den nach § 14 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 am 15. März 2021 gezahlten Betrag an die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds." 
[Neu]: "eine Aufstellung der an die Kassenärztlichen Vereinigungen gezahlten Beträge. Mit der ersten Übermittlung meldet das Bundesamt für Soziale Sicherung den Betrag der Zahlungen, die nach § 14 Absatz 1 Satz 3 ab dem 1. Januar 2021 erfolgt sind und nicht bereits nach § 15 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung erstattet wurden. Der Bund erstattet die Beträge nach den Sätzen 1 und 2 innerhalb von einer Woche nach der Übermittlung der Aufstellung an die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds. (2) Ab dem 1. Januar 2022 übermittelt das Bundesamt für Soziale Sicherung dem Bundesministerium für Gesundheit unverzüglich nach der Vornahme von Zahlungen nach § 14 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 eine Aufstellung der an die Kassenärztlichen Vereinigungen gezahlten Beträge. Der Bund erstattet die Beträge an die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds innerhalb von einer Woche nach der Übermittlung der Aufstellung nach Satz 1. (3) Der nach § 7a Absatz 5 Satz 6 von einer Kassenärztlichen Vereinigung an die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds gezahlte Betrag ist dem Bund vom Bundesamt für Soziale Sicherung zu erstatten."

Text eingefügt�
Text
"4. 5."

Text eingefügt�
Text
"6. 7. 8."

Text eingefügt�
Text
"Antigen-Tests zur Eigenanwendung und"

Text gelöscht�
Text
"4."

Text gelöscht�
Text
"durch stationäre Einrichtungen und ambulante Dienste der Eingliederungshilfe nach § 4 Absatz 2 Nummer 4"

Text gelöscht�
Text
"5."

Text gelöscht�
Text
"6. 7. 8."

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "Kassenärztliche Vereinigungen, die für den betreffenden Monat keine Mittel nach § 14 Absatz 1 Satz 1 angefordert haben, übermitteln die Angaben nach Absatz 1 Satz 1 für ihre quartalsweise Mittelanforderung nach § 14 Absatz 1 Satz 1. (3) Die Kassenärztlichen Vereinigungen übermitteln zudem die Daten nach § 10 der Verordnung zum Anspruch auf bestimmte Testungen für den Nachweis des Vorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in der bis zum 14. Oktober 2020 geltenden Fassung, die Daten nach § 15 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 1. Dezember 2020 geltenden Fassung, die Daten nach § 15 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 24. Januar 2021 geltenden Fassung und die Daten gemäß § 15 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 7. März 2021 geltenden Fassung, soweit diese Übermittlungen noch nicht erfolgt sind." 
[Neu]: "Die Kassenärztlichen Vereinigungen übermitteln zudem die Daten gemäß § 16 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung, soweit diese Übermittlungen noch nicht erfolgt sind. (3) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung veröffentlicht bis zum Ende des Monats, in dem die Übermittlung der Angaben nach Absatz 1 erfolgt, die Anzahl der jeweils von den Kassenärztlichen Vereinigungen abgerechneten Bürgertestungen nach § 4a und den Gesamtbetrag, der sich je Kassenärztlicher Vereinigung aus der Abrechnung der Bürgertestungen nach § 4a ergibt, sowie nach Abstimmung mit den Ländern weitere für statistische Zwecke relevante Angaben auf ihrer Internetseite."

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "V1) in der Fassung" 
[Neu]: "V1), die durch Artikel 1 der Verordnung"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "und" 
[Neu]: "geändert worden ist,"

Text eingefügt�
Text
"und nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Testverordnung vom 8. März 2021 (BAnz AT 09.03.2021 V1), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 3. Mai 2021 (BAnz 04.05.2021 V1) geändert worden ist, gelten vorbehaltlich der Sätze 2 und 3 fort. Beauftragungen"

Text eingefügt�
Text
"6/7 https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suchergebnis?8"
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Dritter als Testzentrum nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung gelten ab dem 1. Juli
2021 als Beauftragungen Dritter nach § 6 Absatz 1 Nummer 2, soweit sie nicht nach Satz 3 unwirksam werden. Eine bis zum 30. Juni 2021 erfolgte Beauftragung
nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung durch Allgemeinverfiigung wird mit Ablauf des
20. Juli 2021 unwirksam. Leistungen nach den §§ 11 und 12 Absatz 1 bis 3 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung, die bis
zum 30. Juni 2021 erbracht wurden, werden nach den §§ 11 und 12 Absatz 1 bis 3 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung

vergutet.
§ 19

Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2021 in Kraft; sie tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am 31. Dezember 2021 auBer Kraft. § 15 Absatz 2 tritt nach § 20i Absatz 3
Satz 16 des Funften Buches Sozialgesetzbuch auBer Kraft.

(2) Die Coronavirus-Testverordnung vom 8. Mdrz 2021 (BAnz AT 09.03.2021 V1), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 3. Mai 2021 (BAnz AT 04.05.2021 V1)
geandert worden ist, tritt mit Ablauf des 30. Juni 2021 auBer Kraft.

Bonn, den 24. Juni 2021

Der Bundesminister fir Gesundheit

Jens Spahn
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Text eingefügt�
Text
"27.6.2021 Suchergebnis – Bundesanzeiger"

Text eingefügt�
Text
"Dritter als Testzentrum nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung gelten ab dem 1. Juli 2021 als Beauftragungen Dritter nach § 6 Absatz 1 Nummer 2, soweit sie nicht nach Satz 3 unwirksam werden. Eine bis zum 30. Juni 2021 erfolgte Beauftragung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung durch Allgemeinverfügung wird mit Ablauf des 20. Juli 2021 unwirksam. Leistungen nach den §§ 11 und 12 Absatz 1 bis 3 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung, die bis zum 30. Juni 2021 erbracht wurden, werden nach den §§ 11 und 12 Absatz 1 bis 3 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung vergütet."

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "mit Wirkung vom 8. März 2021 in Kraft; sie tritt nach § 20i Absatz 3 Satz 13 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch außer Kraft. (2) Die Coronavirus-Testverordnung vom 27. Januar 2021 (BAnz AT 27.01.2021 V2) tritt mit Ablauf des 7. März 2021 außer Kraft. Bonn, den 8. März" 
[Neu]: "am 1. Juli 2021 in Kraft; sie tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am 31. Dezember 2021 außer Kraft. § 15 Absatz 2 tritt nach § 20i Absatz 3 Satz 16 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch außer Kraft. (2) Die Coronavirus-Testverordnung vom 8. März 2021 (BAnz AT 09.03.2021 V1), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 3. Mai 2021 (BAnz AT 04.05.2021 V1) geändert worden ist, tritt mit Ablauf des 30. Juni 2021 außer Kraft. Bonn, den 24. Juni"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "5/6 https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suchergebnis?9" 
[Neu]: "7/7 https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suchergebnis?8"
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Suchergebnis

Name Bereich Information V.-Datum

Bundesministerium fir Gesundheit ~ Amtlicher Teil Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen 09.03.2021, 15:01:02
direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 (Co-
ronavirus-Testverordnung — TestV)
vom: 08.03.2021
Bundesministerium fir Gesundheit
BANnz AT 09.03.2021 V1
FNA: neu: 860-5-68; 860-5-66

Bundesministerium fiir Gesundheit

Verordnung
zum Anspruch auf Testung
in Bezug auf einen direkten Erregernachweis
des Coronavirus SARS-CoV-2
(Coronavirus-Testverordnung - TestV)

Vom 8. Mdrz 2021
Das Bundesministerium fiir Gesundheit verordnet auf Grund
- des § 20i Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe b und Nummer 2, Satz 3, 7, 10, 11 und 12 des Flnften Buches Sozialgesetzbuch, der durch Artikel 4 Nummer 1

des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBI. I S. 2397) neu gefasst worden ist, nach Anhérung des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen, der
Kassenarztlichen Bundesvereinigung und des Verbands der Privaten Krankenversicherung und

- des § 24 Satz 3 Nummer 2, Satz 4 und 5 des Infektionsschutzgesetzes, der durch Artikel 1 Nummer 15 Buchstabe b des Gesetzes vom 18. November 2020
(BGBI. I S. 2397) neu gefasst worden ist:

Inhaltslibersicht

1 Anspruch

2 Testungen von Kontaktpersonen

3 Testungen von Personen nach Auftreten von Infektionen in Einrichtungen und Unternehmen
4 Testungen zur Verhiltung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2

4a Blirgertestung
4b  Bestatigende Diagnostik- und variantenspezifische PCR-Testung
Haufigkeit der Testungen

w W W W W W W W

Leistungserbringung

5
6
8 7 Abrechnung der Leistungen
8 Verwaltungskostenersatz der Kassenarztlichen Vereinigungen
9 Vergltung von Leistungen der Labordiagnostik mittels Nukleinséurenachwei@der flr eine variantenspezifische PCR-Testung
§ 10 Vergltung von Leistungen der Labordiagnostik mittels Antigen-Test
§11 Vergltung von Sachkosten fiir PoC—Antigen—TestéP
§12 Vergltung von weiteren Leistungen
§13 Finanzierung von Testzentren
8§14 Verfahren fur die Zahlung aus der Liquiditatsreserve des Gesundheitsfonds
§ 15 Verfahren fur die Finanzierung aus Bundesmitteln
§ 16 Transparenz
§17 Labordiagnostik durch Tierdrzte
§18 Ubergangsvorschrift
§19 Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

§1
Anspruch

(1) Versicherte haben nach MaBgabe der §§ 2 bis 5 und im Rahmen der Verfligbarkeit von Testkapazitédten Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten
Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2. Der Anspruch nach Satz 1 umfassigslas Gesprach mit der zu testenden Person im Zusammenhang mit der Testung, die
Entnahme von Kérpermaterial, die Diagnostik, die Ergebnismitteilung und die Ausstellung eines Zeugnisses Uber das Vorliegen oder Nichtvorliegen einer Infektion mit
dem Coronavirus SARS-CoV-2. Zur Diagnostik nach Satz 2 kdnnen nach MaBgabe dieser Verordnung und der Teststrategie des Bundesministeriums fiir Gesundheit
eine Labordiagnostik mittels Nukleinsédurenachweis, eine variantenspezifische PCR-Testung oder eine Diagnostik durch Antigen-Test gehéren. Zur Diagnostik durch
Antigen-Test nach Satz 3 gehdren eine Labordiagnostik mittels Antigen-Test oder ein Antigen-Test zur patientennahen Anwendung durch Dritte (PoC-Antigen-Test).
PoC-Antigen-Tests dirfen nur zur Anwendung kommen, wenn sie die die durch das Paul-Ehrlich-Institut in Abstimmung mit dem Robert Koch-Institut festgelegten
Mindestkriterien fur Antigen-Tests erflllen. Das Bundesinstitut fir Arzneimittel und Medizinprodukte verdffentlicht auf seiner Internetseite unter www.bfarm.de/
antigentests eine Marktubersicht dieser Tests und schreibt sie fort.

(2) Den Anspruch nach Absatz 1 haben auch Personen, die nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind.

(3) Ein Anspruch nach den Absatzen 1 und 2 besteht nicht, wenn die zu testende Person bereits einen Anspruch auf die in Absatz 1 genannten Leistungen hat oder
einen Anspruch auf Erstattung der Aufwendungen flr entsprechende Leistungen hétte. Dies gilt insbesondere fir Anspriche auf Leistungen der ambulanten
Krankenbehandlung oder der Krankenhausbehandlung. Fiir die bestatigende Diagnostik mittels eines Nukleinsaurenachweises des Coronavirus SARS-CoV-2 nach
einem positiven Antigen-Test sowie fir eine variantenspezifische PCR-Testung nach § 4b besteht ein Anspruch nach den Absatzen 1 und 2.

§2

Testungen von Kontaktpersonen

https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suchergebnis?9 1/6



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "09.03.2021," 
[Neu]: "25.06.2021,"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "08.03.2021" 
[Neu]: "24.06.2021"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "09.03.2021" 
[Neu]: "25.06.2021"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "860-5-68; 860-5-66" 
[Neu]: "860-5-75; 860-5-75, 860-5-68"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "8. März" 
[Neu]: "24. Juni"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "7, 10, 11 und 12 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, der durch Artikel 4 Nummer 1 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) neu gefasst" 
[Neu]: "9, 12, 13, 15 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, dessen Absatz 3 Satz 3, 14 bis 17 zuletzt durch Artikel 2a Nummer 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2021 (BGBl. I S. 1174) geändert"



Text eingefügt�
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"§ 7a Abrechnungsprüfung"



Text eingefügt�
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"(PCR und weitere Methoden der Nukleinsäure amplifikationstechnik)"



Text eingefügt�
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"und Antigen-Tests zur Eigenanwendung"



Text eingefügt�
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"1. 2."



Text ersetzt�
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[Alt]: "Ergebnismitteilung und" 
[Neu]: "Ergebnismitteilung,"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2. Zur Diagnostik nach Satz 2 können nach Maßgabe dieser Verordnung und der Teststrategie des Bundesministeriums für Gesundheit eine Labordiagnostik mittels Nuk leinsäurenachweis, eine variantenspezifische PCR-Testung oder eine Diagnostik durch Antigen-Test gehören. Zur Diagnostik durch Antigen-Test nach Satz 3 gehören eine Labordiagnostik mittels Antigen-Test oder ein Antigen-Test zur patientennahen Anwendung durch Dritte (PoC-Antigen-Test)." 
[Neu]: "einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 einschließlich der Erstellung eines COVID-19-Genesenenzertifikats im Sinne des § 22 Absatz 6 des Infektionsschutzgesetzes oder eines COVID-19-Testzertifikats im Sinne des § 22 Absatz 7 des Infektionsschutzgesetzes. Der Anspruch auf Ausstellung eines COVID-19-Genesenenzertifikates setzt das Vor liegen eines Nachweises hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in verkörperter oder digitaler Form voraus, wenn die zugrundeliegende Testung durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis erfolgt ist und mindestens 28 Tage sowie maximal sechs Monate zurückliegt. 3. 4. Zur Diagnostik können nach Maßgabe dieser Verordnung und der Teststrategie des Bundesministeriums für Gesundheit eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis, eine variantenspezifische PCR-Testung oder eine Diagnostik durch Antigen-Test gehören. Zur Diagnostik durch Antigen-Test gehören 1. 2. eine Labordiagnostik mittels Antigen-Test, ein Antigen-Test zur patientennahen Anwendung durch Dritte (PoC-Antigen-Test) oder"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "PoC-Antigen-Tests dürfen nur zur Anwendung kommen, wenn sie" 
[Neu]: "3. ein Antigen-Test zur Eigenanwendung, dessen Durchführung von einem Leistungserbringer nach § 6 vor Ort überwacht wird (überwachter Antigen-Test zur Eigenanwendung). Der Anspruch nach Satz 1 in Bezug auf eine Diagnostik mittels PoC-Antigen-Tests oder überwachter Antigen-Tests zur Eigenanwendung beschränkt sich auf Antigen-Tests,"



Text ersetzt�
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[Alt]: "1/6 https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suchergebnis?9" 
[Neu]: "1/7 https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suchergebnis?8"
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(1) Wenn von einem behandelnden Arzt einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person oder vom o6ffentlichen Gesundheitsdienst asymptomatische
Kontaktpersonen nach Absatz 2 festgestellt werden, die in den letzten zehn Tagen Kontakt zu einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person hatten,
haben diese Anspruch auf Testung. Der Anspruch nach Satz 1 besteht bis zu 21 Tage nach dem Kontakt zu einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person,
wenn die Testung zur Aufhebung der Absonderung erfolgt.

(2) Kontaktpersonen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sind:
1. Personen, die insbesondere in Gesprachssituationen mindestens 15 Minuten ununterbrochen oder durch direkten Kontakt mit Korperfllssigkeiten engen Kontakt
zu einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person hatten,
2. Personen, die mit einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person in demselben Haushalt leben oder gelebt haben,

3. Personen, die durch die rdumliche Nahe zu einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person mit hoher Wahrscheinlichkeit einer relevanten
Konzentration von Aerosolen auch bei groBerem Abstand ausgesetzt waren, insbesondere bei Feiern, beim gemeinsamen Singen oder beim Sporttreiben in
Innenrdumen,

4. Personen, die sich mit einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person!fiir eine Zeit von iber 30 Minuten in relativ beengter Raumsituation oder schwer
zu Uberblickender Kontaktsituation aufgehalten haben, insbesondere in Schulklassen, Kitagruppen, Kindertagespflegestellen, Hortgruppen, oder bei
Gruppenveranstaltungen,

5. Personen, die durch die Corona-Warn-App des Robert Koch-Institutes eine Warnung mit der Statusanzeige erhéhtes Risiko erhalten haben,
6. Personen, die Kontakt zu einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person hatten,

a) die sie in ihrem Haushalt oder in dem Haushalt der mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person behandeln, betreuen oder pflegen oder behandelt,
betreut oder gepflegt haben, oder

b) von der sie in ihrem Haushalt oder in dem Haushalt der mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person behandelt, betreut oder gepflegt werden oder
behandelt, betreut oder gepflegt wurden.
§3
Testungen von Personen nach Auftreten von Infektionen in Einrichtungen und Unternehmen

(1) Wenn in oder von Einrichtungen oder Unternehmen nach Absatz 2 von diesen oder vom &ffentlichen Gesundheitsdienst auBerhalb der regularen Versorgung in
den letzten zehn Tagen eine mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierte Person festgestellt wurde, haben asymptomatische Personen Anspruch auf Testung, wenn sie
in oder von betroffenen Teilen dieser Einrichtungen oder Unternehmen
1. behandelt, betreut, gepflegt werden oder untergebracht sind oder behandelt, betreut oder gepflegt wurden oder untergebracht waren,

2. tatig sind oder waren, oder
3. sonst anwesend sind oder waren.

Der Anspruch nach Satz 1 besteht bis zu 21 Tage nach der Feststellung einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person, wenn die Testung zur Aufhebung
der Absonderung erfolgt.

(2) Einrichtungen oder Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sind:
1. Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 10 und 12 des Infektionsschutzgesetzes, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen auch dann, wenn
dort keine den Krankenhdusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt,
2. Einrichtungen und Unternehmen nach § 36 Absatz 1 Nummer 1 bis 6 und Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes,

3. Einrichtungen und Unternehmen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 11 oder § 36 Absatz 1 Nummer 7 einschlieBlich der in § 36 Absatz 1 Nummer 7 zweiter
Teilsatz des Infektionsschutzgesetzes genannten Einrichtungen und Unternehmen und

4. stationare Einrichtungen und ambulante Dienste der Eingliederungshilfe.
§4
Testungen zur Verhiitung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2

(1) Wenn es Einrichtungen oder Unternehmen nach Absatz 2 oder der 6ffentliche Gesundheitsdienst zur Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2
verlangen, haben asymptomatische Personen Anspruch auf Testung, wenn sie
1. in oder von Einrichtungen oder Unternehmen nach Absatz 2 Nummer 1 bis 4 behandelt, betreut, gepflegt oder untergebracht werden sollen,
2. in Einrichtungen oder Unternehmen nach Absatz 2 tatig werden sollen oder téatig sind,

3. in oder von Einrichtungen oder Unternehmen nach Absatz 2 Nummer 1 bis 3 gegenwértig behandelt, betreut, gepflegt werden oder untergebracht sind oder in
Einrichtungen oder Unternehmen nach Absatz 2 Nummer 1 und 2 eine dort behandelte, betreute, gepflegte oder untergebrachte Person besuchen wollen oder

4. in oder von stationdren Einrichtungen oder ambulanten Diensten der Eingliederungshilfe nach Absatz 2 Nummer 4 gegenwartig behandelt, betreut, gepflegt
werden oder untergebracht sind oder wenn sie eine in einer stationédren Einrichtung nach Absatz 2 Nummer 4 behandelte, betreute, gepflegte oder
untergebrachte Person besuchen wollen.

Bei Personen nach Satz 1 Nummer 2 ist der Anspruch in Bezug auf die Diagnostik abweichend von § 1 Absatz 1 Satz 2 auf eine Diagnostik mittels Antigen-Tests
beschrankt. Die zustéandigen Stellen des 6ffentlichen Gesundheitsdienstes kdnnen abweichend von Satz 2 unter Berlicksichtigung der Testkapazitaten und der
epidemiologischen Lage vor Ort bei Einrichtungen nach Absatz 2 Nummer 1 bis 4 veranlassen, dass auch andere Testmethoden zur Anwendung kommen kdnnen. Bei
Personen nach Satz 1 Nummer 3 und 4 ist der Anspruch abweichend von § 1 Absatz 1 Satz 2 auf eine Diagnostik mittels PoC-Antigen-Tests beschrankt, die von den
Einrichtungen oder Unternehmen nach Absatz 2 Nummer 1 bis 4 im Rahmen eines einrichtungs- oder unternehmensbezogenen Testkonzepts selbst durchgefiihrt
wird.

(2) Einrichtungen und Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sind:

1. Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 5 des Infektionsschutzgesetzes, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen auch dann, wenn dort keine
den Krankenhdusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt,

2. Einrichtungen nach § 36 Absatz 1 Nummer 2'bis'4 des Infektionsschutzgesetzes,

3. Einrichtungen und Unternehmen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 11 oder § 36 Absatz 1 Nummer 7 einschlieBlich der in § 36 Absatz 1 Nummer 7 zweiter
Teilsatz des Infektionsschutzgesetzes genannten Einrichtungen und Unternehmen sowie ambulante Hospizdienste und Leistungserbringer der spezialisierten
ambulanten Palliativversorgung,

4. stationare Einrichtungen und ambulante Dienste der Eingliederungshilfe,
5. @Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 8 bis 10 und 12 des Infektionsschutzgesetzes.

8§ 4a
Biirgertestung
Asymptomatische Personen haben Anspruch auf Testung mittels PoC-Antigen-Tests.
§ 4b
Bestdtigende Diagnostik- und variantenspezifische PCR-Testung
Nach einem, positiven Antigen—TeS?‘nat die getestete Person einen Anspruch auf eine bestdtigende Testung mittels eines Nukleinsdurenachweises des Coronavirus

SARS-CoV-Z;“‘gf\"ach einem positiven Nukleinsdurenachweis hat die getestete Person bei begriindetem Verdacht auf das Vorliegen einer Virusvariante einen Anspruch
auf eine variantenspezifische PCR-Testung.

§5
Haufigkeit der Testungen

(1) Testungen nach den 8§ 2, 3 und 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 kénnen fiir jeden Einzelfall einmal pro Person wiederholt werden. Testungen nach § 4a kénnen im
Rahmen der Verfligbarkeit von Testkapazitdten mindestens einmal pro Woche in Anspruch genommen werden. Die bestatigende Diagnostik und die
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Text ersetzt�

Text

[Alt]: "zehn" 
[Neu]: "14"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "mindestens 15 Minuten ununterbrochen" 
[Neu]: "mit einem Abstand von weniger als 1,5 Metern"



Text gelöscht�

Text

"für eine Zeit von über 30 Minuten"



Text ersetzt�
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[Alt]: "er höhtes" 
[Neu]: "erhöhtes"
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[Alt]: "haben," 
[Neu]: "haben"
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[Alt]: "zehn" 
[Neu]: "14"
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[Alt]: "waren," 
[Neu]: "waren"
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[Alt]: "sind:" 
[Neu]: "sind"
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[Alt]: "Unternehmen und 4." 
[Neu]: "Unternehmen, 4. 5."
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[Alt]: "Eingliederungshilfe." 
[Neu]: "Eingliederungshilfe und Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation gemäß § 51 Absatz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch."
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[Alt]: "Ver hinderung" 
[Neu]: "Verhinderung"
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[Alt]: "4" 
[Neu]: "6"
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[Alt]: "3" 
[Neu]: "4 und 6"
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[Alt]: "1 und 2" 
[Neu]: "1, 2 und 4"
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[Alt]: "4" 
[Neu]: "5"
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[Alt]: "4" 
[Neu]: "5"
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Text

[Alt]: "Diagnostik mittels Antigen-Tests beschränkt." 
[Neu]: "Diagnostik durch Antigen-Tests beschränkt. Abweichend von § 1 Absatz 1 Satz 4 kann die Diagnostik auch mittels Antigen-Tests zur Eigenanwendung ohne Überwachung erfolgen; in diesem Fall darf abweichend von § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 kein Zeugnis über das Vorliegen oder Nichtvorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 und kein COVID-19-Testzertifikat im Sinne des § 22 Absatz 7 des Infektionsschutzgesetzes ausgestellt werden."
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[Alt]: "2" 
[Neu]: "3"
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[Alt]: "mittels PoC-Antigen-Tests" 
[Neu]: "durch PoC-Antigen-Tests oder durch überwachte Antigen-Tests zur Eigenanwendung"
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[Alt]: "4" 
[Neu]: "6"
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Text

[Alt]: "sind:" 
[Neu]: "sind"
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[Alt]: "Rehabi litationseinrichtungen" 
[Neu]: "Rehabilitationseinrichtungen"
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"bis 4"
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"4. 5."
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[Alt]: "Palliativ versorgung," 
[Neu]: "Palliativversorgung, 4. Einrichtungen nach § 36 Absatz 1 Nummer 3 und 4 des Infektionsschutzgesetzes,"
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Text

"5. 6. Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation gemäß § 51 Absatz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, 7."



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "PoC-Antigen-Tests." 
[Neu]: "PoC-Antigen-Tests nach § 1 Absatz 1 Satz 4 Nummer 2."
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"oder einem positiven Pooling-Test mittels eines Nukleinsäurenachweises"



Text eingefügt�

Text

"Dies gilt auch nach einem positiven Antigen-Test zur Eigenanwendung."



Text ersetzt�
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[Alt]: "Testungen" 
[Neu]: "Bürgertestungen"
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[Alt]: "2/6 https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suchergebnis?9" 
[Neu]: "2/7 https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suchergebnis?8"
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variantenspezifische PCR-Testung nach § 4b umfasst fir jeden Einzelfall bis zu zwei Testungen.

(2) Testungen nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 4 kdnnen fiur jeden Einzelfall mindestens einmal pro Woche durchgefiihrt werden. Dies gilt nicht fur die

Anwendung von PoC-Antigen-Tests, die von den Einrichtungen oder Unternehmen nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 im Rahmen eines einrichtungs- oder
unternehmensbezogenen Testkonzepts selbst durchgefiihrt werden.

1.
2.
3.

§6
Leistungserbringung

(1) Zur Erbringung der Leistungen nach § 1 Absatz 1 sind berechtigt:

die zustandigen Stellen des 6ffentlichen Gesundheitsdienstes und die von ihnen betriebenen Testzentren,
die von den Stellen nach Nummer 1 als weitere Leistungserbringer oder als Testzentrum beauftragten Dritten und
Arztpraxen und die von den Kassenarztlichen Vereinigungen betriebenen Testzentren.

<f7-\ls weitere Leistungserbringer im Sinne vo®/Satz 1 Nummer 2 kénnen Arzte, Zahnérzte, arztlich oder zahnéarztlich gefiihrte Einrichtungen, medizinische Labore,

Apotheken, Rettungs- und Hilfsorganisationen und weitere Anbieter, die eine ordnungsgemaBe Durchfiihrung, insbesondere nach einer Schulung nach § 12 Absatz 4,
garantieren, beauftragt werden. Der nach § 7 Absatz 7 Satz 1 festgelegte Vordruck ist zu verwenden.

(2) Der Anspruch nach § 1 Absatz 1 Satz 1 auf Testungen durch Leistungserbringer nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 besteht nur, wenn

bei Testungen nach § 2 gegenliber dem Leistungserbringer dargelegt wurde, dass die zu testende Person von einem behandelnden Arzt einer mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person oder vom o6ffentlichen Gesundheitsdienst als Kontaktperson festgestellt wurde oder dass die zu testende Person durch
die Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts eine Warnung mit der Statusanzeige erhéhtes Risiko erhalten hat,

bei Testungen nach § 3 gegeniiber dem Leistungserbringer dargelegt wurde, dass die zu testende Person den erforderlichen Bezug zu Einrichtungen oder
Unternehmen hat, in denen von diesen Einrichtungen oder Unternehmen oder vom o&ffentlichen Gesundheitsdienst eine mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
infizierte Person festgestellt wurde,

bei Testungen nach § 4 Absatz 1 gegeniiber dem Leistungserbringer dargelegt wurde, dass die betroffene Einrichtung, das betroffene Unternehmen oder der
offentliche Gesundheitsdienst die Testung verlangt hat und

bei Testungen nach § 4a gegenliber dem Leistungserbringer dargelegt wurde, dass die zu testende Person ihren Wohnsitz oder ihren gewdhnlichen Aufenthalt in
der Bundesrepublik Deutschland hat.

(3) Im Rahmen ihres einrichtungs- oder unternehmensbezogenen Testkonzepts sind die Einrichtungen und Unternehmen nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 bis 4

berechtigt, die folgende Anzahl von PoC-Antigen-Tes&sje behandelter, betreuter, gepflegter oder untergebrachter Person pro Monat in eigener Verantwortung zu
beschaffen und zu nutzen:

1.

2.

Einrichtungen oder Unternehmen nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 und 2 und stationare Einrichtungen der Eingliederungshilfe nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 bis zu
30 PoC-Antigen-Tests und

Einrichtungen oder Unternehmen nach § 4 Absatz 2 Nummer 3 und ambulante Dienste der Eingliederungshilfe nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 bis zu 20 PoC-
Antigen-Tests.

Abweichend von Satz 1 kénnen Einrichtungen und Unternehmen der ambulanten Intensivpflege sowie Hospize bis zu 30 PoC-Antigen-Tests je behandelter, betreuter,
gepflegter oder untergebrachter Person pro Monat im Rahmen ihres einrichtungs- oder unternehmensbezogenen Testkonzepts in eigener Verantwortung beschaffen
und nutzen. Einrichtungen nach § 4 Absatz 2 Nummer 5 sind berechtigt, bis zu 10 PoC-Antigen-Tes&/je in der Einrichtung tétiger Person pro Monat in eigener
Verantwortung zu beschaffen und zu nutzen.

§7

Abrechnung der Leistungen

i}jmit der

(1) Die nach § 6 Absatz 1'Satz 1 berechtigten Leistungserbringer rechnen die von ihnen erbrachten Leistungen und die Sachkosten nach den §§ 9 bis 1

Kassenarztlichen Vereinigung ab, in deren Bezirk der Leistungserbringer seinen Sitz hat.

(2) Einrichtungen oder Unternehmen nach § 4 Absatz 2/[Nummer 1 bis 5 rechnen die Sachkosten fir die selbst beschafften PoC-Antigen-Tests nach § 11 mit der

Kassenarztlichen Vereinigung ab, in deren Bezirk die Einrichtunglihren oder das Unternehmen seinen Sitz hat. Die Absatze 4 und 5 gelten fir die Abrechnung nach
Satz 1 entsprechend. Abweichend von den Satzen 1 und 2 sind die Sachkosten fiir die selbst beschafften PoC-Antigen-Tests von Einrichtungen und Unternehmen
nach § 6 Absatz 3 Satz 1, die nach § 72 des Elften Buches Sozialgesetzbuch zugelassene Pflegeeinrichtungen oder die nach MaBgabe des gemaB § 45a Absatz 3 des
Elften Buches Sozialgesetzbuch erlassenen Landesrechts anerkannte Angebote zur Unterstiitzung im Alltag sind, Uber eine Pflegekasse entsprechend der in § 150
Absatz 2 bis 5a des Elften Buches

Sozialgesetzbuch niedergelegten Verfahren abzurechnen. Die durch diese Verordnung anfallenden Kosten gelten fiir Einrichtungen und Unternehmen nach Satz 3 als
infolge des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 anfallende, auBerordentliche Aufwendungen. Fiir die Abrechnung von Sachkosten fiir PoC-Antigen-Tests kénnen
Sammelabrechnungen verwendet werden. Zahnarztpraxen und Rettungsdienste rechnen die Sachkosten unter Angabe ihres bundeseinheitlichen Kennzeichens nach §
293 Absatz 1 des Flunften Buches Sozialgesetzbuch ab, soweit vergeben.

(3) AusschlieBlich die nach § 6 Absatz 1"Satz'1 Nummer 2 und 3 berechtigten Leistungserbringer, die Obdachlosenunterkiinfte und die stationdren Einrichtungen

und ambulanten Dienste der Eingliederungshilfe nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 rechnen die von ihnen erbrachten Leistungen nach § 1%/mit der Kassenérztlichen
Vereinigung ab, in deren Bezirk der Leistungserbringer, die Obdachlosenunterkunft oder die stationére Einrichtung oder der ambulante Dienst der Eingliederungshilfe
nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 ihren oder seinen Sitz hat. Leistungen nach § 12 Absatz 1, 2 und 5 im Zusammenhang mit der Testung von Personen nach § 4 Absatz 1
Satz 1 Nummer 2 und 3 dirfen nicht abgerechnet werden; dies gilt nicht fir die Testung von Personen nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in Obdach-
losenunterkiinften oder in stationaren Einrichtungen und ambulanten Diensten der Eingliederungshilfe nach § 4 Absatz 2 Nummer 4. Die Obdachlosenunterkiinfte, die
stationdren Einrichtungen und ambulanten Dienste der Eingliederungshilfe nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 rechnen die Leistungen nach § 12 Absatz 3 getrennt von den
Sachkosten nach § 11 abgy

(4) Die nach § 6 Absatz 1'Satz 1 berechtigten Leistungserbringer sind verpflichtet, die von der Kassenarztlichen Bundesvereinigung nach Absatz 6 Nummer 1

festgelegten Angaben in den Abrechnungsunterlagen auftragsbezogen zu dokumentieren und|quartalsweise oder monatlich spatestens bis zum Ende des dritten auf
den Abrechnungszeitraum folgenden Monats an die Kassenarztlichen Vereinigungen zu lGbermitteln. Die zu Gbermittelnden Angaben dirfen keinen Bezug zu der
getesteten Person aufweisen. Vertragsérztliche Leistungserbringer kénnen fiir die Abrechnung von Leistungen nach den §§ 11 und 12 den Abrechnungsweg lber den
Datensatz KVDT nutzen. Die erforderlichen Angaben sind elektronisch zu Gibermitteln.

(5) Die nach § 6 Absatz 1 Satz 1 berechtigten Leistungserbringer haben die nach Absatz 4 in Verbindung mit Absatz 6 Nummer 1 zu dokumentierenden Angaben

und die fur den Nachweis der korrekten Abrechnung notwendigen Auftrags- und Leistungsdokumentation bis zum 31. Dezember 2024 unverandert zu speichern oder
aufzubewahren.

(6) Die Kassenérztliche Bundesvereinigung legt spatestens bis zum 22. Mérz 2021 im Benehmen mit den maBgeblichen Verbanden der Arzte und Einrichtungen, die

Leistungen der Labordiagnostik erbringen, dem Deutschen Stadte- und Gemeindebund, dem Deutschen Stadtetag und dem Deutschen Landkreistag das Nahere fest

uber

1. die von den Leistungserbringern fir die Abrechnung und fir Zwecke des § 16 an die Kassenarztlichen Vereinigungen zu Ubermittelnden Angaben und die fir den
Nachweis der korrekten Abrechnung notwendigen Auftrags- und Leistungsdokumentation,

2. die Form der Abrechnungsunterlagen,

3. die Erfillung der Pflichten der nach § 6 Absatz 1/Satz 1 berechtigten Leistungserbringer und der nach § 6 Absatz 3 berechtigten Einrichtungen oder
Unternehmen und

4. die Erfullung der Pflichten der Kassenarztlichen Vereinigungen.

(7) Die Kassenérztliche Bundesvereinigung legt spétestens bis zum 22. M&rz 2021 im Benehmen mit den maBgeblichen Verbédnden der Arzte und Einrichtungen, die

Leistungen der Labordiagnostik erbringen, dem Deutschen Stadte- und Gemeindebund, dem Deutschen Stadtetag und dem Deutschen Landkreistag Form und Inhalt
des nach § 6 Absatz 1 Satz 3 zu verwendenden Vordrucks bundeseinheitlich fest. Im Vordruck ist insbesondere nach der Art der Testung, den in den §§ 2 bis 4b
genannten Fallen und in den Féllen der §§ 3 und 4 danach zu differenzieren, welcher Art einer Einrichtung oder eines Unternehmens der Anspruch auf Testung einer
zu testenden Person zuzuordnen ist. Der Vordruck soll elektronisch ausgestaltet werden.

bis zur Neufestlegung der Vorgaben nach den Absatzen 6 und 7 fortf;/

(8) Festlegungen und Vorgaben der Kassenarztlichen Bundesvereinigung gemaB § 7 Absatz 6 und 7 der Coronavirus-Testverordnung vom 27. Januar 2021 gelten

P
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Text ersetzt�

Text

[Alt]: "PoC-Antigen-Tests," 
[Neu]: "Antigen-Tests,"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "oder" 
[Neu]: "und"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "4" 
[Neu]: "6"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "berechtigt:" 
[Neu]: "berechtigt"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "oder als Testzentrum beauftragten Dritten und Arztpraxen" 
[Neu]: "beauftragten Dritten und Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Apotheken, medizinische Labore, Rettungs-und Hilfsorganisationen"



Text eingefügt�

Text

"(2)"



Text eingefügt�

Text

"Absatz 1"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "Ärzte, Zahnärzte, ärztlich oder zahnärztlich geführte Einrichtungen, medizinische Labore, Apotheken, Rettungs-und Hilfsorganisationen und weitere Anbieter, die eine ordnungsgemäße Durchführung, insbesondere nach einer Schulung nach § 12 Absatz 4, garantieren, beauftragt werden. Der nach § 7 Absatz 7 Satz 1 festgelegte Vordruck ist zu verwenden. (2)" 
[Neu]: "weitere Anbieter beauftragt werden, wenn sie 1. 2. 3. unter Einhaltung der infektionsschutzrechtlichen, medizinprodukterechtlichen und arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen eine ordnungsgemäße Erbringung der Leistungen nach § 1 Absatz 1 Satz 2 gewährleisten, die erforderliche Zuverlässigkeit aufweisen und gegenüber der beauftragenden Stelle begründete Angaben zur vorhandenen Testkapazität machen. Die Beauftragung muss für jeden Leistungserbringer gesondert erfolgen. Sie kann aufgehoben werden, wenn die Voraussetzungen nach Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 bei der Beauftragung nicht vorgelegen haben oder nachträglich entfallen. Die zuständigen Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes können Auskünfte bei weiteren Behörden einholen, soweit dies erforderlich ist, um zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Beauftragung oder die Aufhebung der Beauftragung vorliegen. Stellt ein beauftragter Leistungserbringer den Testbetrieb dauerhaft oder vorübergehend ein, nimmt er seine Tätigkeit nach ihrer Einstellung wieder auf oder ändern sich die der Mitteilung nach Satz 1 Nummer 3 zugrundeliegenden Tatsachen, hat er dies unverzüglich der zuständigen Stelle des öffentlichen Gesundheitsdienstes anzuzeigen. (3)"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "hat und" 
[Neu]: "hat,"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "dargelegt wurde, dass die zu testende Person ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland hat. (3) Im Rahmen ihres einrichtungs-oder unternehmensbezogenen Testkonzepts sind die Einrichtungen und Unternehmen nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 bis 4" 
[Neu]: "ein amtlicher Lichtbildausweis zum Nachweis der Identität der getesteten Person vorgelegt wurde. (4) Im Rahmen ihres einrichtungs-oder unternehmensbezogenen Testkonzepts sind die Einrichtungen und Unternehmen nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 bis 6"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "Anzahl" 
[Neu]: "Gesamtanzahl"



Text eingefügt�

Text

"oder Antigentests zur Eigenanwendung"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "oder" 
[Neu]: "und"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "1 und 2 und stationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 bis zu 30 PoC-Antigen-Tests und Einrichtungen oder Unternehmen nach § 4 Absatz 2 Nummer 3 und ambulante Dienste der Eingliederungshilfe nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 bis zu 20 PoC Antigen-Tests. Abweichend von Satz 1 können Einrichtungen und Unternehmen der ambulanten Intensivpflege sowie Hospize bis zu 30 PoC-Antigen-Tests je behandelter, betreuter, gepflegter oder untergebrachter" 
[Neu]: "1, 2, 4 bis 6 bis zu 30 PoC-Antigen-Tests oder Antigen-Tests zur Eigenanwendung und Einrichtungen und Unternehmen nach § 4 Absatz 2 Nummer 3 bis zu 20 Antigen-Tests oder Antigen-Tests zur Eigenanwendung. Abweichend von Satz 1 können Einrichtungen und Unternehmen der ambulanten Intensivpflege sowie Hospize bis zu 30 PoC-Antigen-Tests oder Antigen-Tests zur Eigenanwendung je behandelter, betreuter, gepflegter oder unter gebrachter"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "5" 
[Neu]: "7"



Text eingefügt�

Text

"oder Antigen-Tests zur Eigenanwendung"



Text gelöscht�

Text

"1 Satz"



Text eingefügt�

Text

"jeweils"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "seinen Sitz hat. (2) Einrichtungen oder" 
[Neu]: "tätig ist. (2) Einrichtungen und"



Text gelöscht�

Text

"Nummer 1 bis 5"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "PoC-Antigen-Tests" 
[Neu]: "Antigen-Tests"



Text eingefügt�

Text

"jeweils"



Text gelöscht�

Text

"ihren"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "seinen Sitz hat." 
[Neu]: "tätig ist."



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "PoC-Antigen-Tests" 
[Neu]: "Antigen-Tests"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "3" 
[Neu]: "4"



Text gelöscht�

Text

"Für die Abrechnung von Sach kosten für PoC-Antigen-Tests können Sammelabrechnungen verwendet werden."



Text gelöscht�

Text

"1 Satz"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "Leistungserbringer, die Obdachlosenunterkünfte und die stationären Einrichtungen und ambulanten Dienste der Eingliederungshilfe nach § 4 Absatz 2 Nummer 4" 
[Neu]: "Leistungserbringer sowie Einrichtungen und Unternehmen nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 und 5"



Text eingefügt�

Text

"jeweils"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "die Obdachlosenunterkunft oder die stationäre Einrichtung oder der ambulante Dienst der Eingliederungshilfe nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 ihren oder seinen Sitz hat. Leistungen nach § 12 Absatz 1, 2 und 5" 
[Neu]: "die Einrichtung oder das Unternehmen tätig ist. Leistungen nach § 12 Absatz 1, 2, 5 und 6"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "in Obdach losenunterkünften oder in stationären Einrichtungen und ambulanten Diensten der Eingliederungshilfe nach § 4 Absatz 2 Nummer 4. Die Obdachlosenunterkünfte, die stationären Einrichtungen und ambulanten Dienste der Eingliederungshilfe nach § 4 Absatz 2 Nummer 4" 
[Neu]: "in Einrichtungen und Unternehmen nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 und 5. Einrichtungen und Unternehmen nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 und 5"



Text eingefügt�

Text

"3/7 https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suchergebnis?8"



Text eingefügt�

Text

"27.6.2021 Suchergebnis – Bundesanzeiger"



Text gelöscht�

Text

"1 Satz"



Text gelöscht�

Text

"quartalsweise oder"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "(5) Die nach § 6 Absatz 1 Satz 1 berechtigten Leistungserbringer" 
[Neu]: "Vertragsärztliche Leistungserbringer, die den Abrechnungsweg über den Datensatz KVDT nutzen, übermitteln quartalsweise. (5) Die nach § 6 Absatz 1 berechtigten Leistungserbringer und die sonstigen abrechnenden Stellen"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "Abrechnung notwendigen" 
[Neu]: "Durchführung und Abrechnung notwendige"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "31. Dezember 2024 unverändert zu speichern oder aufzubewahren. (6) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung legt spätestens bis zum 22. März 2021 im Benehmen mit den maßgeblichen Verbänden der Ärzte und Einrichtungen, die Leistungen der Labordiagnostik erbringen, dem Deutschen Städte-und Gemeindebund, dem Deutschen Städtetag und dem Deutschen Landkreistag das Nähere fest über 1. 2. 3." 
[Neu]: "31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dezember 2024 unverändert zu speichern oder aufzubewahren. Zur Auftrags-und Leistungsdokumentation zählen insbesondere bei nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 beauftragten Leistungserbringern der Nachweis der Beauftragung, bei Leistungen nach § 4a die Öffnungszeiten des Leistungserbringers je Tag und die Anzahl der Tests durchführenden Personen je Tag, bei der Abrechnung von Leistungen nach § 12 Absatz 3 das einrichtungs-oder unternehmensbezogene Testkonzept und für jede abgerechnete Leistung die Unterschrift der die Testung durchführenden Person, bei der Abrechnung von Sachkosten nach § 11 der Kaufvertrag oder die Rechnung oder bei unentgeltlicher Bereitstellung einen Nachweis des Bezugs, für jede durchgeführte Testung der Vorname, der Familienname, das Geburtsdatum und die Anschrift der getesteten Person, die Art der Leistung, der Testgrund nach den §§ 2 bis 4b, der Tag, die Uhrzeit, das Ergebnis der Testung und der Mitteilungsweg an die getestete Person, bei Durchführung eines PoC-Antigen-Tests oder eines Antigen-Tests zur Eigenanwendung die individuelle Test-ID gemäß der Marktübersicht des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte nach § 1 Absatz 1 Satz 6, bei einem positiven Testergebnis ein Nachweis der Meldung an das zuständige Gesundheitsamt, die schriftliche oder elektronische Bestätigung der getesteten Person oder ihres gesetzlichen Vertreters über die Durchführung des Tests. Das Nähere zur Auftrags-und Leistungsdokumentation regelt die Kassenärztliche Bundesvereinigung in ihren Vorgaben nach Absatz 6 Nummer 1. (6) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung legt spätestens bis zum 9. Juli 2021 im Benehmen mit den maßgeb lichen Verbänden der Ärzte und Einrichtungen, die Leistungen der Labordiagnostik erbringen, dem Deutschen Städte-und Gemeindebund, dem Deutschen Städtetag und dem Deutschen Landkreistag das Nähere fest über 1. 2. 3. 4."



Text gelöscht�

Text

"Satz 1"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "nach § 6 Absatz 3 berechtigten Einrichtungen oder Unternehmen und die Erfüllung der Pflichten der Kassenärztlichen Vereinigungen. 4." 
[Neu]: "sonstigen abrechnenden Stellen und die Erfüllung der Pflichten der Kassenärztlichen Vereinigungen."



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "22. März" 
[Neu]: "9. Juli"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "maßgeblichen" 
[Neu]: "maßgeb lichen"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "nach § 6 Absatz 1 Satz 3" 
[Neu]: "von allen Leistungserbringern für die Labordiagnostik"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "vom 27. Januar 2021" 
[Neu]: "in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung"



Text eingefügt�

Text

"Die Festlegungen und Vorgaben gemäß den Absätzen 6 und 7 werden vom Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gefasst. (9) Eine Vergütung darf nicht gewährt werden, sofern die zuständigen Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes der Kassenärztlichen Vereinigung eine dauerhafte oder vorübergehende Betriebseinstellung mitgeteilt haben. Ab dem 1. August 2021 wird eine Vergütung für Bürgertestungen nach § 4a nur gewährt, wenn der Leistungserbringer die Ergebnismitteilung und die Erstellung eines COVID-19-Testzertifikats im Sinne des § 22 Absatz 7 des Infektionsschutzgesetzes auch über die Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts anbietet und auf Wunsch der getesteten Person über die Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts übermittelt. (10) Alle Leistungserbringer, die Bürgertestungen nach § 4a anbieten, sind ab dem 1. August 2021 verpflichtet, der zuständigen Stelle des öffentlichen Gesundheitsdienstes oder der von ihr benannten Stelle monatlich und standortbezogen die Zahl der von ihnen erbrachten Bürgertestungen nach § 4a und die Zahl der positiven Testergebnisse zu melden. Die zuständige oder benannte Stelle kann das Nähere zum Verfahren der Meldungen festlegen. Die gemeldeten Daten können an die jeweilige Kassenärztliche Vereinigung übermittelt und für Zwecke der Abrechnungsprüfung nach § 7a Absatz 2 verwendet werden. Weitergehende landesrechtliche Regelungen bleiben unberührt. § 7a Abrechnungsprüfung (1) Die Kassenärztliche Vereinigung prüft die Plausibilität der Abrechnungen bezogen auf den jeweiligen Leistungserbringer und die jeweilige sonstige abrechnende Stelle nach § 7, einschließlich der abgerechneten Sachkosten nach § 11 und der Kosten nach § 13. (2) Die Kassenärztliche Vereinigung hat zusätzlich stichprobenartig im Rahmen der Prüfung nach Absatz 1 und, sofern dazu Veranlassung besteht, gezielte vertiefte Prüfungen der ordnungsgemäßen Durchführung und Abrechnung der Testungen unter Einbeziehung der lokalen Dokumentation durchzuführen. Für die Durchführung der Prüfung sind die Leistungserbringer und die sonstigen abrechnenden Stellen verpflichtet, der Kassenärztlichen Vereinigung auf Verlangen alle Auskünfte zu erteilen und Dokumentationen zu übersenden, die für die Prüfung erforderlich sind; hierzu zählt insbesondere die Auftrags-und Leistungsdokumentation nach § 7 Absatz 5 und die Dokumentation nach § 13 Absatz 3 und 4. Die Kassenärztliche Vereinigung ist befugt, die Daten nach Satz 2 für Zwecke der Prüfung nach Satz 1 zu verarbeiten, und kann geeignete Dritte mit der Prüfung beauftragen. (3) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung legt in den Vorgaben nach § 7 Absatz 6 insbesondere den Umfang der Stichprobe nach den Absätzen 1 und 2 und das Nähere zu Inhalt und Durchführung der Prüfungen nach den Absätzen 1 und 2 fest. Maßnahmen für den Fall von Verstößen gegen Abrechnungsbestimmungen richten sich nach Absatz 5. (4) Die Kassenärztliche Vereinigung soll die Staatsanwaltschaft unterrichten, wenn die Prüfung ergibt, dass ein Verdacht auf strafbare Handlungen besteht. Die Kassenärztliche Vereinigung unterrichtet die bei ihr eingerichteten Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten unverzüglich, wenn die Prüfung ergibt, dass Maßnahmen nach Absatz 5 beschlossen werden müssen und Teilnehmer an der vertragsärztlichen Versorgung betroffen sind. (5) Während einer Prüfung nach Absatz 1 oder Absatz 2 können Auszahlungen der Beträge nach § 14 Absatz 1 Satz 3 durch die Kassenärztliche Vereinigung ausgesetzt werden. Die Leistungserbringer und die sonstigen abrechnenden Stellen nach den §§ 7 und 13 haben die abgerechnete und ausgezahlte Vergütung an die Kassenärztliche Vereinigung zurückzuerstatten, soweit die Kassenärztliche Vereinigung im Rahmen der Prüfung nach den Absätzen 1 und 2 feststellt, dass die Vergütung zu Unrecht gewährt wurde. Die Vergütung wurde zu Unrecht gewährt, wenn die abgerechneten Leistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht worden sind, die entsprechenden Dokumentationspflichten nicht vollständig erfüllt worden sind oder die geltend gemachten Kosten nicht den tatsächlichen Kosten entsprochen haben. Der Leistungserbringer trägt für die ordnungsgemäße Leistungserbringung und die korrekte Abrechnung der Kosten einschließlich der Erfüllung der jeweiligen Dokumentationspflichten die Darlegungs-und Beweislast. Die Kassenärztliche Vereinigung macht Rückzahlungsansprüche durch Bescheid geltend oder kann den sich ergebenden Rückerstattungsbetrag mit weiteren Forderungen der Leistungserbringer und der jeweiligen sonstigen abrechnenden Stelle nach den §§ 7 und 13 verrechnen. Die Kassenärztliche Vereinigung zahlt die Rückerstattungsbeträge und die nach Abschluss einer Prüfung nach Absatz 1 oder Absatz 2 nicht ausgezahlten Beträge nach Satz 1 an die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds. (6) Zum Zweck der gegenseitigen Information über Tatsachen mit Bedeutung für die Beauftragung und die Aufhebung der Beauftragung sowie für die Abrechnungsprüfung wirken die zuständigen Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes mit den Kassenärztlichen Vereinigungen zusammen. Im Rahmen eines regelmäßigen Austauschs unterrichten 1. die zuständigen Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes die Kassenärztlichen Vereinigungen insbesondere über a) b) c) die Testkapazität eines beauftragten Leistungserbringers je Standort auf der Grundlage der Mitteilung nach § 6 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3, die Anzahl der durchgeführten Bürgertestungen nach § 4a und der positiven Testergebnisse je Standort auf der Grundlage der Mitteilungen nach § 7 Absatz 10 Satz 1, eine dauerhafte oder vorübergehende Betriebseinstellung sowie die erneute Aufnahme des Betriebs nach einer vorübergehenden Betriebseinstellung, 2. die Kassenärztlichen Vereinigungen die zuständigen Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes insbesondere über die Durchführung und die Ergebnisse der Abrechnungsprüfungen. Zum Zweck der gegenseitigen Information können die zuständigen Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes und die Kassenärztlichen Vereinigungen einander auch personenbezogene Daten übermitteln, soweit dies zum Zweck der Beauftragung, der Aufhebung der Beauftragung oder der Abrechnungsprüfung erforderlich"



Text eingefügt�

Text

"ist."



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "3/6 https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suchergebnis?9" 
[Neu]: "4/7 https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suchergebnis?8"





27.6.2021 Suchergebnis — Bundesanzeiger
Verwaltungskostenersatz der Kassenarztlichen Vereinigungen

Die Kassenérztlichen Vereinigungen behalten fur den Aufwand der Beschaffung und Verteilung des zu verwendenden Vordrucks sowie der Abrechnung von
Leistungen von Leistungserbringern nach dieser Verordnung einen Verwaltungskostensatz in Héhe von 0,7 Prozent des jeweiligen Gesamtbetrags der Abrechnungen
abzlglich der Sachkosten nach § 11 ein. Fir Leistungserbringer, die nicht Mitglied dieser Kassenarztllchen Vereinigung sind und noch keine Leistungen ihr gegenliber
abgerechnet haben, behalten die Kassenarztlichen Vereinigungen einen Verwaltungskostensatz in Hohe)/on 3,5 Prozent des Gesamtbetrags der Abrechnungen
abziiglich der Sachkosten nach § 11 ein. Fiir die Abrechnung der Sachkosten nach § 11 werden den Kassenéarztlichen Vereinigungen Verwaltungskosten in Hohe von 2
Prozent des Gesamtbetrags der Abrechnungen durch das Bundesamt fiir Soziale Sicherung erstattet.

§9

Vergiitung vop Leistungen der Labordiagnostik
mittels Nukleinsdurenachweis oder fiir eine variantenspezifische PCR-Testung

Die an die nach § 6 Absatz 1/Satz 1 berechtigten Leistungserbringer zu zahlende Vergitung fir die Leistungen der Labordiagnostik mittels eines
Nukleinsdurenachweises (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der Nukleinsaureamplifikationstechnik) des Coronavirus SARS-CoV-2 oder fir eine
variantenspezifische PCR-Testung einschlieBlich der allgemeinen &rztlichen Laborleistungen, Versandmaterial und Transportkosten betragt je Testung bis zum
30. April 2021 50,50 Euro und ab dem 1. Mai 2021 43,56 Euro. Pro Einzelfall betragt die Vergttung bis zum 30. April 2021 héchstens 101 Euro und ab dem 1. Mai
2021 hochstens 82,96 Euro.

§ 10
Vergiitung von Leistungen der Labordiagnostik mittels Antigen-Test

Die an die nach § 6 Absatz 1/Satz 1 berechtigten Leistungserbringer zu zahlende Vergltung fir die Leistungen der Labordiagnostik mittels eines Antigennachweises
des Coronavirus SARS-CoV-2 einschlieBlich der allgemeinen &rztlichen Laborleistungen, Versandmaterial und Transportkosten betragt je Testung 15 Euro.

§11
Vergiitung von Sachkosten fiir PoC-Antigen-Testéf;D

An die nach § 6 Absatz 1/Satz 1 berechtigten Leistungserbringer und die nach § 6 Absatz 3 berechtigten Einrichtungen oder Unternehmen ist fir selbst beschaffte
PoC-Antigen-Tests eine Verglitung fiir die Sachkosten in Hohe der entstandenen Beschaffungskosten, und zwar bis zum 31. Marz 2021 héchstens 9 Euro je Test und
ab dem 1. April 2021 héchstens 6 Euro je Test, zu zahlen.

§12
Vergiitung von weiteren Leistungen

(1) Die an die nach § 6 Absatz 1/Satz'1 Nummer 2 und 3 berechtigten'@rztlichen und zahnérztlichenLeistungserbringer zu zahlende Vergitung fir das Gesprach,
die Entnahme von Kérpermaterial, die PoC-Diagnostik, die Ergebnismitteilung und die Ausstellung eines Zeugnisses Uber das Vorliegen oder Nichtvorliegen einer
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 im Zusammenhang mit einer Testung betrégt je Testung 15 Euro. Eine Verglitung nach Satz 1 wird auch gewéahrt, wenn
anstatt einer PoC-Diagnostik oder nach einem positiven Antigen Tesﬂun anderer Leistungserbringer beauftragt wird und in diesem Zusammenhang Kdérpermaterial
entnommen und an den beauftragten Leistungserbringer versandt wird.

(2) Sofern der nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 als weiterer Leistungserbringer beauftragte Dritte kein &rztlicher oder zahnarztlicher Leistungserbringer ist,
betrégt die zu zahlende Vergiitung fiir die Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 je Testung 12 Euro. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Sofern Obdachlosenunterkiinfte, stationdre Einrichtungen und ambulante Dienste der Eingliederungshilfe nach § 6 Absatz 3 Satz 1 im Rahmen ihres
einrichtungs- oder unternehmensbezogenen Testkonzepts PoC-Antigen-Tests in eigener Verantwortung beschaffen und nutzen, betragt die zu zahlende Vergiitung fiir
die Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 je Testung 9 Euro; wird die Person, die die Testung durchfihrt, unentgeltlich tétig, darf eine Vergltung nicht abgerechnet
werden. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Fur die arztliche Schulung des Personals in nichtarztlich oder nichtzahnarztlich gefiihrten Einrichtungen nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 und von einem r.aph
§ 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 alg Leistungserbringer beauftragten Dritten, der kein &rztlicher oder zahnarztlicher Leistungserbringer ist, zur Anwendung und
Auswertung der PoC-Antigen Tests/erhalt der durchfiihrende Arzt fiir eine héchstens alle zwei Monate je Einrichtung stattfindende Schulung 70 Euro je Schulung.
Wird die Person, die die Schulung durchfiihrt, unentgeltlich tatig oder fuhrt eine Stelle des 6ffentlichen Gesundheitsdienstes diese Schulung durch, dirfen die
SchulungsmaBnahmen nicht vergltet werden.

(5) Die an die nach § 6 Absatz 1/Satz’1 Nummer 2 und 3 berechtigten arztlichen oder zahnarztlichen Leistungserbringer zu zahlende Vergitung fur das Gesprach
im Zusammenhang mit der Feststellung nach § 2 betragt fir den Fall, dass kein Test durchgefiihrt worden ist, 5 Eurog

§ 13
Finanzierung von Testzentren

(1) Kosten fur die Errichtung und den laufenden Betrieb von Testzentren werden nach den MaBgaben der Absatze 2 bis 6 erstattet. Dies gilt auch, wenn in den
Zentren neben Personen mit einem Anspruch nach § 1 Absatz 1 auch Personen im Rahmen der ambulanten Krankenbehandlung getestet werden. Die Zentren sind
wirtschaftlich zu betreiben, insbesondere hinsichtlich der Ausstattung mit Personal, der genutzten Raumlichkeiten sowie der Dauer des Betriebs.

(2) Einnahmen aus der Vergitung von Leistungen nach dieser Verordnung, nach regionalen Vereinbarungen mit den Landern und den zustandigen Stellen des
offentlichen Gesundheitsdienstes und nach den Vereinbarungen aufgrund der Regelungen des Fiinften Buches Sozialgesetzbuch, die durch das Testzentrum
erwirtschaftet werden, sind in der Rechnungslegung des jeweiligen Betreibers gesondert auszuweisen und mit den Gesamtkosten des Testzentrums aufzurechnen.
Eine Aufrechnung findet nicht statt bei Vergltungen fir Leistungen von selbstandig in Testzentren tatigen arztlichen oder zahnarztlichen Leistungserbringern nach § 6
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3. Alle weiteren notwendigen Kosten nach Absatz 1 Satz 1, die durch Vergitungen nach Satz 1 nicht gedeckt sind, kénnen abgerechnet
werden. Im Hinblick auf Testzentren, die vom o6ffentlichen Gesundheitsdienst oder in Kooperation mit diesem betrieben werden, ist die Abrechnung von
Personalkosten hinsichtlich originarer Mitarbeiter des 6ffentlichen Gesundheitsdienstes ausgeschlossen.

(3) Die der Rechnungslegung zugrundeliegenden Unterlagen sind bis zum 31. Dezember 2024 unverandert zu speichern oder aufzubewahren.

(4) Die zur Abrechnung mit den Krankenkassen nach § 105 Absatz 3 des Fiinften Buches Sozialgesetzbuch eingereichten Betrédge und rechnungsbegriindenden
Unterlagen sowie die Hohe des erstatteten Betrags sind fiir den Zweck der Abrechnung nach dieser Verordnung bis zum 31. Dezember 2024 unveréandert zu
speichern oder aufzubewahren.

(5) Die erstattungsfahigen Kosten nach Absatz 1 Satz 1 werden durch die Kassenarztliche \ereinigung nach § 14 Absatz 1 an das Bundesamt fur Soziale Sicherung
Ubermittelt. Fur Testzentren nach § 6 Absatz 1 Satz_1 Nummer 1/und 2 rechnen die Betreibéwdie erstattungsfahigen Kosten nach Absatz 1 Satz 1 gegeniiber der
Kassenarztlichen Vereinigung ab, in deren Bezirk desTestzentrum liegt. Die Abrechnung fiir die Testzentren nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 eines Landes
gegenuber der Kassenarztlichen Vereinigung kann als Gesamtbetrag Uiber eine oberste Landesbehodrde erfolgen; in diesem Fall leitet die jeweilige Kassenarztliche
Vereinigung die Zahlung nach § 14 Absatz 1 Satz 3 an die oberste Landesbehérde weiter. Die Kassenarztliche Vereinigung behalt fir ihren zusatzlichen Aufwand fiir
den Fall, dass die Abrechnung fiir Testzentren nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 nicht nach Satz 3 erfolgt, einen Verwaltungskostensatz in Hohe von 1
Prozent pro Abrechnungsgesamtbetrag ein.

§ 14
Verfahren fiir die Zahlung aus der Liquiditatsreserve des Gesundheitsfonds

(1) Jede Kassenarztliche Vereinigung Ubermittelt monatlich oder quartalsweise folgende Angaben an das Bundesamt fiir Soziale Sicherung und an die jeweilige
oberste Landesgesundheitsbehérde:
den Gesamtbetrag der sich nach § 7 Absatz 1 in Verbindung mit den §§ 9 und 10 ergebenden Abrechnung,
den Gesamtbetrag der sich nach § 7 Absatz 1 in Verbindung mit § 11 ergebenden Abrechnung,
den Gesamtbetrag der sich nach § 7 Absatz 2 ergebenden Abrechnung,
den Gesamtbetrag der sich nach § 7 Absatz 3 ergebenden Abrechnung mit Ausnahme des Betrages nach Nummer 5,

5. den Gesamtbetrag der Abrechnung nach § 7 Absatz 3 in Verbindung mit § 12 Absatz 3 Satz 1 durch stationare Einrichtungen und ambulante Dienste der
% Eingliederungshilfe nach § 4 Absatz 2 Nummer 4,
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Text ersetzt�
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[Alt]: "Leistungserbringer," 
[Neu]: "Leistungserbringer und sonstige abrechnende Stellen,"
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"bis zum 31. Mai 2021 in Höhe von 3,5 Prozent, vom 1. Juni 2021 bis zum 30. Juni 2021 in Höhe von 2 Prozent und ab dem 1. Juli 2021 in Höhe von 3,5"
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"(PCR und weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik)"



Text gelöscht�
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"Satz 1"



Text ersetzt�
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[Alt]: "Nukleinsäureamplifikationstechnik)" 
[Neu]: "Nukleinsäure amplifikationstechnik)"
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"Satz 1"
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"und Antigen-Tests zur Eigenanwendung"



Text gelöscht�
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"Satz 1"



Text ersetzt�
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[Alt]: "3" 
[Neu]: "4"



Text ersetzt�
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[Alt]: "eine Vergütung für die Sachkosten in Höhe der entstandenen Beschaffungskosten, und zwar bis zum 31. März 2021 höchstens 9 Euro je Test und ab dem 1. April 2021 höchstens 6 Euro je Test," 
[Neu]: "und Antigen-Tests zur Eigenanwendung für Leistungen ab dem 1. Juli 2021 eine Pauschale von 3,50 Euro je Test"
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"Satz 1"
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"ärztlichen und zahnärztlichen"
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[Alt]: "Ergebnismitteilung und" 
[Neu]: "Ergebnismitteilung,"
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[Alt]: "im Zusammenhang mit einer Testung beträgt je Testung 15" 
[Neu]: "einschließlich der Erstellung eines COVID-19-Testzertifikats im Sinne des § 22 Absatz 7 des Infektionsschutzgesetzes beträgt für Leistungen ab dem 1. Juli 2021 je Testung 8"
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"oder nach einem Pooling-Test mittels eines Nukleinsäurenachweises"



Text ersetzt�
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[Alt]: "(2) Sofern der nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 als weiterer Leistungserbringer beauftragte Dritte kein ärztlicher oder zahnärztlicher Leistungserbringer ist, beträgt die zu zahlende Vergütung für die Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 je Testung 12 Euro. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. (3) Sofern Obdachlosenunterkünfte, stationäre Einrichtungen und ambulante Dienste der Eingliederungshilfe nach § 6 Absatz 3 Satz 1 im Rahmen ihres einrichtungs-oder unternehmensbezogenen Testkonzepts PoC-Antigen-Tests in eigener Verantwortung beschaffen und nutzen, beträgt die zu zahlende Vergütung für die Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 je Testung 9 Euro; wird die Person, die die Testung durchführt, unentgeltlich tätig, darf eine Vergütung nicht abgerechnet werden. Absatz 1 Satz" 
[Neu]: "(2) Die Vergütung bei überwachten Antigen-Tests zur Eigenanwendung beträgt je Testung 5 Euro. (3) Sofern Einrichtungen und Unternehmen nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 und 5 im Rahmen ihres einrichtungs-oder unternehmensbezogenen Testkonzepts PoC Antigen-Tests oder Antigen-Tests zur Eigenanwendung in eigener Verantwortung beschaffen und nutzen, beträgt die zu zahlende Vergütung für Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 ab dem 1. Juli 2021 je Testung 8 Euro; wird die Person, die die Testung durchführt, unentgeltlich tätig, darf eine Vergütung nicht abgerechnet werden. Absatz"
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[Alt]: "4" 
[Neu]: "6"
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"Leistungserbringer nach §"
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[Alt]: "Satz 1 Nummer 2 als Leistungserbringer beauftragten Dritten," 
[Neu]: "Nummer 2 und 3,"
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"und überwachten Antigen-Tests zur Eigenanwendung"
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"Satz 1"
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"(6) Die Vergütung der nach § 22 Absatz 6 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes zur Ausstellung von COVID-19-Genesenenzertifikaten berechtigten Personen beträgt je Ausstellung eines COVID-19-Genesenenzertifikats 6 Euro. Die Vergütung wird um 4 Euro gemindert, wenn die Ausstellung unter Einsatz informationstechnischer Systeme erfolgt, die in der allgemeinen ärztlichen Versorgung zur Verarbeitung von Patientendaten eingesetzt werden."
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[Alt]: "6" 
[Neu]: "5"
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[Alt]: "be treiben," 
[Neu]: "betreiben,"
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[Alt]: "(2) Einnahmen aus der Vergütung von Leistungen nach dieser Verordnung, nach regionalen Vereinbarungen mit den Ländern und den zuständigen Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes und nach den Vereinbarungen aufgrund der Regelungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, die durch das Testzentrum" 
[Neu]: "Die Kosten nach Satz 1 können bei einer Beauftragung als Testzentrum nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung für den Betrieb bis zum 30. Juni 2021 geltend gemacht werden. (2) Die gesamten Einnahmen aus der Vergütung von Leistungen nach dieser Verordnung, nach regionalen Ver einbarungen mit den Ländern und den zuständigen Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes und nach den Vereinbarungen aufgrund der Regelungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch sowie die sonstige Vergütung für Testungen in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2, die durch das Testzentrum während des Betriebs im Sinne dieser Verordnung"
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[Alt]: "Satz 1 Nummer" 
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[Alt]: "(3)" 
[Neu]: "Für die Testzentren nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung können nur Kosten abgerechnet werden, die nach der Beauftragung durch die zuständigen Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes als Testzentrum für die Errichtung oder den laufenden Betrieb entstanden sind. (3)"
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[Alt]: "(4)" 
[Neu]: "§ 7 Absatz 5 gilt entsprechend. (4)"
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[Alt]: "aufzu bewahren." 
[Neu]: "aufzubewahren."
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"und 2"
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"für jedes einzelne Testzentrum getrennt"
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"jeweilige"
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[Alt]: "Die Abrechnung für die Testzentren nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 eines Landes gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung kann als Gesamtbetrag über eine oberste Landesbehörde erfolgen; in diesem Fall leitet die jeweilige Kassenärztliche Vereinigung die Zahlung nach § 14 Absatz 1 Satz 3 an die oberste Landesbehörde weiter. Die Kassenärztliche Vereinigung behält für ihren zusätzlichen Aufwand für den Fall, dass die Abrechnung für Testzentren nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 nicht nach Satz 3 erfolgt, einen Verwaltungskostensatz in Höhe von 1 Prozent pro Abrechnungsgesamtbetrag ein." 
[Neu]: "Die Kassenärztliche Vereinigung behält für ihren zusätzlichen Aufwand der Abrechnung für Testzentren nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 einen Verwaltungskostensatz in Höhe von 1 Prozent pro Abrechnungsbetrag ein. Für die Abrechnung der Kosten nach Absatz 1 Satz 4 gilt § 13 Absatz 5 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung."
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[Alt]: "1 durch stationäre Einrichtungen und ambulante Dienste der Eingliederungshilfe nach § 4 Absatz 2 Nummer 4," 
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6.
7/

8.
o

den Gesamtbetrag der fir die Errichtung und den Betrieb von Testzentren durch den 6ffentlichen Gesundheitsdienst abgerechneten Kosten,

den Gesamtbetrag der fir die Errichtung und den Betrieb von Testzentren durch die nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer@als Testzentrum beauftragten Dritten
abgerechneten Kosten, ‘

den Gesamtbetrag der fir die Errichtung und den Betrieb von Testzentren durch die Kassenarztliche Vereinigung abgerechneten Kosten und
die Hohe der Verwaltungskosten nach § 8 Satz 3.

Sachliche oder rechnerische Fehler in den nach Satz 1 (ibermittelten Angaben sind durch die jeweilige Kassenarztliche Vereinigung in der nichsten Ubermittlung zu
berichtigen. Das Bundesamt fiir Soziale Sicherung zahlt die nach den S&tzen 1 und 2 Ubermittelten Betrdge aus der Liquiditatsreserve des Gesundheitsfonds an die
jeweilige Kassenarztliche Vereinigung.

(2) Das Bundesamt fiir Soziale Sicherung bestimmt das N&here zu dem Verfahren der Ubermittiung nach Absatz 1 Satz 1 und 2 und zu dem Verfahren der

Zahlungen aus der Liquiditatsreserve des Gesundheitsfonds nach Absatz 1 Satz 3.

(3) Die Kassenarztlichen Vereinigungen sind verpflichtet, die von ihnen nach Absatz 1 Satz 1 und 2 Gbermittelten Angaben und die ihnen nach § 7 Absatz 4 Satz 1

und § 13 Absatz 5 Satz 2 und 3 Ubermittelten Angaben bis zum 31. Dezember 2024 unverandert zu speichern oder aufzubewahren.

(4) Das Bundesamt fur Soziale Sicherung Ubermittelt dem Bundesministerium fiir Gesundheit unverziglich nach Vornahme der Zahlungen nach Absatz 1 Satz 3

eine Aufstellung der an die Kassenarztlichen Vereinigungen ausgezahlten Betrage.

(5) Die durch die Kassenérztlichen Vereinigungen gemaB § 8 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung zum Anspruch auf bestimmte Testungen fiir den Nachweis des

Vorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in der bis zum 14. Oktober 2020 geltenden Fassung, gemaB § 14 Absatz 1 Satz 1 der Coronavirus-
Testverordnung in der bis zum 1. Dezember 2020 geltenden Fassung, gemaB § 14 Absatz 1 Satz 1 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 24. Januar 2021
geltenden Fassung und gemaB § 14 Absatz 1 Satz 1 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 7. Mdrz 2021 geltenden Fassung Ubermittelten Gesamtbetrdge
werden nach Absatz 1 Satz 3 durch das Bundesamt flir Soziale Sicherung ausgezahlt, soweit die Zahlung noch nicht erfolgt ist. Fiir die Ubermittlungen nach Satz 1
gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend.

§ 15

Verfahren fiir die Finanzierung aus Bundesmitteln

)

£

-+

as Bundesamt fiur Soziale Sicherung tUbermittelt dem Bundesministerium fiir Gesundheit unverziglich nach der Vornahme von Zahlungen nach § 14 Absatz 1

Satz 3 in Verbindung mit § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 eine Aufstellung der an die Kassendrztlichen Vereinigungen gezahlten Betrage. Der Bund erstattet die
Betrdge an die Liquiditatsreserve des Gesundheitsfonds innerhalb von einer Woche nach der Ubermittlung der Aufstellung nach Satz 1. Abweichend von Satz 2
erstattet der Bund bis zum 22. Méarz 2021 den nach § 14 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 am 15. Mérz 2021 gezahlten Betrag an
die Liquiditatsreserve des Gesundheitsfonds.

§ 16
Transparenz

(1) Die Kassenéarztlichen Vereinigungen haben dem Bundesministerium fir Gesundheit und dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen jeden Monat tber die

Kassenarztliche Bundesvereinigung folgende Angaben zu Gbermitteln:

Jw N e

£

(

|

7/
8.

die Anzahl der nach § 7 Absatz 1 abgerechneten Leistungen, differenziert nach den §§ 9 bis 11, und den jeweiligen Gesamtbetrag der Abrechnung,
die Anzahl der nach § 7 Absatz 2 abgerechneten PoC-Antigen-Tests un&:ien Gesamtbetrag der Abrechnung,
die Anzahl der nach § 7 Absatz 3 abgerechneten Leistungen und den Gesamtbetrag der Abrechnung mit Ausnahme der Angaben nach Nummer 4,

die Anzahl der nach § 7 Absatz 3 in Verbindung mit § 12 Absatz 3 Satz 1 durch stationare Einrichtungen und ambulante Dienste der Eingliederungshilfe nach § 4
Absatz 2 Nummer 4 abgerechneten Leistungen und den Gesamtbetrag der Abrechnung,

die vom offentlichen Gesundheitsdienst je Testzentrum abgerechneten Kosten einschlieBlich der Postleitzahl des jeweiligen Standortes oder den Gesamtbetrag
der Abrechnung nach § 13 Absatz 5 Satz 3,

die von als Testzentrum beauftragten Dritten je Testzentrum abgerechneten Kosten einschlieBlich der Postleitzahl des jeweiligen Standortes oder den
Gesamtbetrag der Abrechnung nach § 13 Absatz 5 Satz 3,

die von der Kassenarztlichen Vereinigung je Testzentrum abgerechneten Kosten einschlieBlich der Postleitzahl des jeweiligen Standortes und
die Ho6he der Verwaltungskosten nach § 8 Satz 3.

Die Angaben nach Satz 1 Nummer 1 und 3 sind nach den Vorgaben des § 7 Absatz 6 und 7 zu differenzieren.

(2) Kassenarztliche Vereinigungen, die fur den betreffenden Monat keine Mittel nach § 14 Absatz 1 Satz 1 angefordert haben, libermitteln die Angaben nach

Absatz 1 Satz 1 fir ihre quartalsweise Mittelanforderung nach § 14 Absatz 1 Satz 1.

(3) Die Kassenéarztlichen Vereinigungen Gibermitteln zudem die Daten nach § 10 der Verordnung zum Anspruch auf bestimmte Testungen fiir den Nachweis des

Vorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in der bis zum 14. Oktober 2020 geltenden Fassung, die Daten nach § 15 der Coronavirus-
Testverordnung in der bis zum 1. Dezember 2020 geltenden Fassung, die Daten nach § 15 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 24. Januar 2021 geltenden
Fassung und die Daten gemaB § 15 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 7. Marz 2021 geltenden Fassung, soweit diese Ubermittlungen noch nicht erfolgt
sind.

§17
Labordiagnostik durch Tierdrzte

(1) Tierédrzte kdnnen im Rahmen einer Labordiagnostik den direkten Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 fiihren. § 9 der Medizinprodukte-Betreiberverordnung

gilt fur Tierarzte entsprechend.

§

(2) Veterinarmedizinisch-technische Assistenten dirfen bei der Durchfiihrung laboranalytischer Untersuchungen zum Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 die in
9 Absatz 1 Nummer 1 des MTA-Gesetzes genannten Tatigkeiten ausiiben; in diesem Fall gilt der Vorbehalt der Austibung dieser Tatigkeiten durch Medizinisch-

technische Laboratoriumsassistenten nicht.

§18
Ubergangsvorschrift

Beauftragungen Dritter nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Testverordnung vom 30. November 2020 (BAnz AT 01.12.2020 V1) in der Fassung

vom 15. Januar 2021 (BAnz AT 15.01.2021 V1) und nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Testverordnung vom 27. Januar 2021 (BAnz AT 27.01.2021

v2) geltéfort.

§ 19
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 8. Mérz 2021 in Kraft; sie tritt nach § 20i Absatz 3 Satz 13 des Fiinften Buches Sozialgesetzbuch auBer Kraft.
(2) Die Coronavirus-Testverordnung vom 27. Januar 2021 (BAnz AT 27.01.2021 V2) tritt mit Ablauf des 7. Mérz 2021 auBer Kraft.

Bonn, den 8. Marz 2021

Der Bundesminister fiir Gesundheit

Jens Spahn
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"der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung"



Text ersetzt�
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[Alt]: "2 und" 
[Neu]: "2,"
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[Alt]: "3. (3)" 
[Neu]: "3 und zu dem Verfahren der Rückzahlungen an die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds nach § 7a Absatz 5 Satz 6. (3)"



Text ersetzt�
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[Alt]: "8 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung zum Anspruch auf bestimmte Testungen für den Nachweis des Vorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in der bis zum 14. Oktober 2020 geltenden Fassung, gemäß § 14 Absatz 1 Satz 1 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 1. Dezember 2020 geltenden Fassung, gemäß § 14 Absatz 1 Satz 1 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 24. Januar 2021 geltenden Fassung und gemäß § 14 Absatz 1 Satz 1 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 7. März" 
[Neu]: "14 Absatz 1 Satz 1 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni"
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"(1)"
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[Alt]: "in Verbindung mit § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 eine Aufstellung der an die Kassenärztlichen Vereinigungen gezahlten Beträge. Der Bund erstattet die Beträge an die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds innerhalb von einer Woche nach der Übermittlung der Aufstellung nach Satz 1. Abweichend von Satz 2 erstattet der Bund bis zum 22. März 2021 den nach § 14 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 am 15. März 2021 gezahlten Betrag an die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds." 
[Neu]: "eine Aufstellung der an die Kassenärztlichen Vereinigungen gezahlten Beträge. Mit der ersten Übermittlung meldet das Bundesamt für Soziale Sicherung den Betrag der Zahlungen, die nach § 14 Absatz 1 Satz 3 ab dem 1. Januar 2021 erfolgt sind und nicht bereits nach § 15 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung erstattet wurden. Der Bund erstattet die Beträge nach den Sätzen 1 und 2 innerhalb von einer Woche nach der Übermittlung der Aufstellung an die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds. (2) Ab dem 1. Januar 2022 übermittelt das Bundesamt für Soziale Sicherung dem Bundesministerium für Gesundheit unverzüglich nach der Vornahme von Zahlungen nach § 14 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 eine Aufstellung der an die Kassenärztlichen Vereinigungen gezahlten Beträge. Der Bund erstattet die Beträge an die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds innerhalb von einer Woche nach der Übermittlung der Aufstellung nach Satz 1. (3) Der nach § 7a Absatz 5 Satz 6 von einer Kassenärztlichen Vereinigung an die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds gezahlte Betrag ist dem Bund vom Bundesamt für Soziale Sicherung zu erstatten."



Text eingefügt�

Text

"4. 5."
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"6. 7. 8."
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"Antigen-Tests zur Eigenanwendung und"
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"4."
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"durch stationäre Einrichtungen und ambulante Dienste der Eingliederungshilfe nach § 4 Absatz 2 Nummer 4"
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"5."



Text gelöscht�
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"6. 7. 8."



Text ersetzt�
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[Alt]: "Kassenärztliche Vereinigungen, die für den betreffenden Monat keine Mittel nach § 14 Absatz 1 Satz 1 angefordert haben, übermitteln die Angaben nach Absatz 1 Satz 1 für ihre quartalsweise Mittelanforderung nach § 14 Absatz 1 Satz 1. (3) Die Kassenärztlichen Vereinigungen übermitteln zudem die Daten nach § 10 der Verordnung zum Anspruch auf bestimmte Testungen für den Nachweis des Vorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in der bis zum 14. Oktober 2020 geltenden Fassung, die Daten nach § 15 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 1. Dezember 2020 geltenden Fassung, die Daten nach § 15 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 24. Januar 2021 geltenden Fassung und die Daten gemäß § 15 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 7. März 2021 geltenden Fassung, soweit diese Übermittlungen noch nicht erfolgt sind." 
[Neu]: "Die Kassenärztlichen Vereinigungen übermitteln zudem die Daten gemäß § 16 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung, soweit diese Übermittlungen noch nicht erfolgt sind. (3) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung veröffentlicht bis zum Ende des Monats, in dem die Übermittlung der Angaben nach Absatz 1 erfolgt, die Anzahl der jeweils von den Kassenärztlichen Vereinigungen abgerechneten Bürgertestungen nach § 4a und den Gesamtbetrag, der sich je Kassenärztlicher Vereinigung aus der Abrechnung der Bürgertestungen nach § 4a ergibt, sowie nach Abstimmung mit den Ländern weitere für statistische Zwecke relevante Angaben auf ihrer Internetseite."



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "V1) in der Fassung" 
[Neu]: "V1), die durch Artikel 1 der Verordnung"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "und" 
[Neu]: "geändert worden ist,"



Text eingefügt�

Text

"und nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Testverordnung vom 8. März 2021 (BAnz AT 09.03.2021 V1), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 3. Mai 2021 (BAnz 04.05.2021 V1) geändert worden ist, gelten vorbehaltlich der Sätze 2 und 3 fort. Beauftragungen"



Text eingefügt�

Text

"6/7 https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suchergebnis?8"



Text eingefügt�

Text

"27.6.2021 Suchergebnis – Bundesanzeiger"



Text eingefügt�

Text

"Dritter als Testzentrum nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung gelten ab dem 1. Juli 2021 als Beauftragungen Dritter nach § 6 Absatz 1 Nummer 2, soweit sie nicht nach Satz 3 unwirksam werden. Eine bis zum 30. Juni 2021 erfolgte Beauftragung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung durch Allgemeinverfügung wird mit Ablauf des 20. Juli 2021 unwirksam. Leistungen nach den §§ 11 und 12 Absatz 1 bis 3 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung, die bis zum 30. Juni 2021 erbracht wurden, werden nach den §§ 11 und 12 Absatz 1 bis 3 der Coronavirus-Testverordnung in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung vergütet."



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "mit Wirkung vom 8. März 2021 in Kraft; sie tritt nach § 20i Absatz 3 Satz 13 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch außer Kraft. (2) Die Coronavirus-Testverordnung vom 27. Januar 2021 (BAnz AT 27.01.2021 V2) tritt mit Ablauf des 7. März 2021 außer Kraft. Bonn, den 8. März" 
[Neu]: "am 1. Juli 2021 in Kraft; sie tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am 31. Dezember 2021 außer Kraft. § 15 Absatz 2 tritt nach § 20i Absatz 3 Satz 16 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch außer Kraft. (2) Die Coronavirus-Testverordnung vom 8. März 2021 (BAnz AT 09.03.2021 V1), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 3. Mai 2021 (BAnz AT 04.05.2021 V1) geändert worden ist, tritt mit Ablauf des 30. Juni 2021 außer Kraft. Bonn, den 24. Juni"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "5/6 https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suchergebnis?9" 
[Neu]: "7/7 https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suchergebnis?8"
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